
el l ',If., •

- irk/ •
-',--0;',",*,,01,81.1°„1.?--ri

3.1 •
_ trp ' • • •-• • • • .4 .- • - ?IV . - .

- • • If- - "
• fin • • •  0 r-r-rerl.La

-:P tio„ I I It ,0 _ „Ififf41444,,,
-•-• —it_ • ,T444444 • '4+404.".4- -

" D ° " 161/141/ ')? j 6 i "•• " +,417TTO2H,• 11 *
1141— ‘C 1.3 " ° ir-1",A en

•-• r
-_ I OD u a 4? — ., L. —_l„ _ •• tt .•-• -T3430 Irt.1 4'1 I IOU 1—ri Cr'lei., *•,,T /.1

. 'IP

1,0\\1.11;, a ":0_,faTasLairirJ• 1.3 t••3
()La 43 1 ..

.°3 _ " fil_ .P;-at o

1I 1i1i It CY.J II. ' Oltg 10' '1.1 i0 1. 4 w... L-1••- - - . ' 0 e I' -- 0 5 ql$ ... ' ..., :. 20
-- ...,,-,, :

I I .• I .

ft •
"

•44-f;- ;
( A\ 0

•--197 4 h• -?Ed

197

6,3 0 _
" 1.

••, .... K i 1::

.1.-----............:„.-_,___ _....._._ ____........ .....

; sN..„.,....,

-

I I • r
' 11 " • r N.; •44.4ti

c
\ .„ n

\ '‘

PWslt*
*Lk 'TV\

•-
\

\-•
• „ I .

t

k.•

4#4.41-4t0+4444-444,4,,„
_ -• - r941•4•34-ih...

•  I A it-- •-f3j,i 4
• — _ _ 43 _us

IGZ.4 MUS 13$ "le,.. --$1 P•I"

1.--j11-

- • •

'Al
1/ kr4ralit11------_--7--irro :II- 01 I 91er- 11

2VP
" 13? -4/I1 r I-2, _ II u° L ' , 17f 7"— V_Pirt?°‘. _ \\ III I, "'" It

: ' . i t v f l  ' I P I I . -1.v. 1 t i --zt.c-‘ •
It

; 0ToiiiiT1' jrti „ 5

I
• VJ . _

-1l lL1 ,•
i : s--11

.41
e ' ‘ 4 1 r i 4  - 1t5

119 --••••••••:.---..-.72—
".71),

I '

©Geobasisdaten (Karten und Luftbilder):
Landesamt fOr innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (LAIV-MV)

Obersichtsplan Ml: 10.000

Begffindung
Z U M

Bebauungsplan Ni. 45
der Gemeinde Ostseebad Prerow

Landkreis Nordvorpommern

„BernsteinwegNillenstraBe"

ostlich des Bernsteinweges und nordlich der Villenstraf3e

gebilligt durch BeschlOsse der Gemeindevertretung vom 11.03.201,0,y:OX4 0:1 0

0-

71

v 9 4 e r

e i s t e r



Gemeinde Ostseebad Prerow • Bebauungsplan Nr.45 „BernsteinwegNillenstraRe" • Begrundung

Inhalt
PLANUNGSANLASS 3
1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzuge 3
1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 3
1.3 Bisheriger Verfahrensablauf 3

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 4
2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben Obergeordneter Planungen 4
2.2 Angaben zum Bestand 6

2.2.1 Stadtebauliche Ausgangssituation und Umgebung 6
2.2.2 Nutzung und Bebauung 7
2.2.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur 8

3 PLANUNGSINHALTE 9
3.1 Art der baulichen Nutzung 9
3.2 Mall der baulichen Nutzung 10
3.3 Oberbaubare GrundstOcksflachen 12
3.4 Hbhenlage von Baugebieten 13
3.5 Verkehrserschlieflung 13
3.6 Technische Infrastruktur 13

3.6.1 Wasserversorgung 13
3.6.2 Lbschwasser/ Brandschutz 14
3.6.3 Abwasserableitung 14
3.6.4 Elektroenergieversorgung 15
3.6.5 Erdgasversorgung 15
3.6.6 Anlagen der Telekommunikation 15
3.6.7 Mullentsorgung/ Abfallwirtschaft 15

3.7 GrOnordnung 15
3.7.1 Eingriffe in Natur und Landschaft 15
3.7.2 GrOnordnerische Inhalte des Bebauungsplanes 17

3.8 Obernahme von Rechtsvorschriften 19
3.8.1 Ortliche Bauvorschriften/ Gestaltung 19

3.9 Kennzeichnungen/Nachrichtliche Obernahmen 19

4 UMWELTBERICHT 20
4.1 Einleitung 20

4.1.1 Anlass und Aufgabenstellung 20
4.1.2 Methodik der Umweltprufung 20
4.1.3 Untersuchungsraum 20
4.1.4 Planerische Vorgaben 20

4.2 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 21
4.3 Umweltauswirkungen 22

4.3.1 Schutzgut Boden 22
4.3.2 Schutzgut Wasser 22
4.3.3 Klima, Luft 23
4.3.4 Arten und Lebensgemeinschaften 24
4.3.5 Schutzgebiete 26
4.3.6 Landschaftsbild 26
4.3.7 Mensch und Gesundheit 27
4.3.8 Kultur- und SachgOter 27

4.4 Monitoring 27
4.5 Zusammenfassung 28

5 ERGEBNISSE DER BEHoRDENBETEILIGUNG 30

6 FLACHENBILANZ 35
7 SICHERUNG DER PLANDURCHFOHRUNG 35

7.1 Bodenordnende MafInahmen 35
7.2 Vertrage, Kosten und Finanzierung 35

8 DURCHFOHRUNGSRELEVANTE HINWEISE 35

Seite - 2 -



Gemeinde Ostseebad Prerow • Bebauungsplan Nr.45 „BernsteinwegNillenstralle" • Begnindung

1 PLANUNGSANLASS

1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzuge

im nordwestlichen Bereich der Gemeinde Osteebad Prerow befindet sich eine ehemals mili-
tarisch genutzte Liegenschaft in Nachbarschaft zu einem ehemaligen Ferienobjekt. Beide
Objekte stehen seit Jahren leer, sind in der bestehenden Form nicht weiter nutzbar und zu-
nehmend dem Verfall preisgegeben. Unmittelbar am Bernsteinweg gelegen, stellen sie einen
erheblichen stadtebaulichen Missstand dar. Verschiedene Nutzungsabsichten in der Ver-
gangenheit konnten aufgrund der komplizierten Standortbedingungen (umgebende Waldfla-
chen, Danenbiotope) bisher nicht umgesetzt werden. Gemeindliches Planungsziel 1st jedoch
weiterhin die Beseitigung des stadtebaulichen Missstandes und Aufwertung der Liegenschaft
im Bereich einer touristischen Nutzung.

Die Wiedernutzbarmachung der Flache durch Abriss- und Neubaumagnahmen erfordert als
planungsrechtliche Voraussetzung die Aufstellung eines Bebauungsplans. In Vorbereitung
darauf haben in der Vergangenheit mehrere Abstimmungsberatungen insbesondere mit den
zustandigen Forstbehorden zum Umgang mit den vorhandenen Waldflachen stattgefunden.
Insbesondere wurden die Grenzen der Waldflachen und die sich daraus ergebenen Ober-
baubaren Grundstacksflachen definiert.

Der nunmehr vorliegende Entwurf des Bebauungsplans Nr. 45 setzt auf der ehemaligen
NVA-Liegenschaft em n sonstiges Sondergebiet „Hotel" und auf dem ehemaligen Feriengelan-
de em n reines Wohngebiet fest. Planungsziel 1st die Errichtung eines Hotels mit Gastronomie,
Wellnesseinrichtungen und medizinischer Betreuung. Damit soil auch em n Beitrag dafar ge-
leistet werden, das bestehende Defizit des infrastrukturellen Angebotes durch vorwiegend
saisonverlangernde Magnahmen an diesem Standort abzubauen. Die bebaubare Flache des
ehemaligen Ferienheims lasst nur die Errichtung eines einzelnen Wohngebaudes zu.

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Das Gebiet des Bebauungsplans Ni. 45 befindet sich im nordwestlichen Bereich des Ge-
meindegebietes und schliegt im sadlichen Teil unmittelbar an die bebauten Grundstacksfla-
chen der Ortslage Prerow an. Der Abstand zur Ostseekuste betragt ca. 350 m.

Der raumliche Geltungsbereich wird ortlich begrenzt:

im Norden:
I m Osten:
I m Suden:
I m Westen:

durch den Weg zwischen Robinsoncamp und Bernsteinweg
durch den Plattenweg zum „Robinson Camp"
durch die Villenstrafle
durch den Bernsteinweg

Das Plangebiet hat eine Grofle von ca. 26.500 m2.

betroffene Flurstucke: 83, 84 und 115 (teilweise) der Flur 7 Gemarkung Prerow

1.3 Bisheriger Verfahrensablauf

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 45 aufzustellen. Ur-
spranglich bestand die Absicht, das Aufstellungsverfahren nach den Vorschriften des § 13a
BauGB (Bebauungsplane der Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren durchzufah-
ren. Im Rahmen der erstmaligen Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher
Belange wurden von Seiten des Landkreises Nordvorpommern Bedenken zur Anwendung
des beschleunigten Verfahrens vorgebracht.
Nach dortiger Auffassung warden die bestehenden Dunen im sudlichen Geltungsbereich
eine klare Abgrenzung zum angrenzenden Siedlungsbereich darstellen.
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Hinzu kommt, dass von Seiten der unteren Naturschutzbehorde die Anwendung der Ein-
griffsregelung gemag § la Abs. 3 BauGB verlangt wird. Bei Bebauungsplanen der Innenent-
wicklung mit einer zulassigen Grundflache von weniger als 20.000 m2 gelten jedoch Eingriffe,
die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Mit dieser
Gesetzesfiktion waren die zu erwartenden Eingriffe nicht ausgleichspflichtig. Die vollstandige
Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 1st jedoch Voraussetzung fur die
nach § 5 der Schutzgebietsverordnung zum LSG Boddenlandschaft erforderliche Erlaubnis
fur eine Bebauung im LSG. Aus diesen GrUnden wird die weitere Aufstellung des Be-
bauungsplans im Regelverfahren mit integrierter UmweltprOfung durchgefOhrt.

Die nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 in Anwendung des § 3 Abs. 2 BauGB durchgefuhrte
Offentliche Auslegung des Bebauungsplans wird als frUhzeitige Unterrichtung der Offentlich-
keit im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB angesehen.

Die nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 in Anwendung des § 4 Abs. 2 BauGB gleichzeitig
durchgefuhrte Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wird als
frOhzeitige Unterrichtung im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB angesehen.

Im weiteren Aufstellungsverfahren wurde eine offentliche Auslegung des Bebauungsplans
mit Begrandung und Umweltbericht sowie der wesentlichen umweltrelevanten Stellungnah-
men nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt. Gleichzeitig wurden die Behorden und sonstigen
Trager Offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berUhrt werden kann
nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Am 11.03.2010 hat die Gemeindevertretung die eingegangenen Stellungnahmen geprOft und
in die Abwagung eingestellt. Gleichzeitig ist der Satzungsbeschluss Ober den Bebauungs-
plan gefasst worden.

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN

2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben ilbergeordneter Planungen

Grundiagen des Bebauungsplans sind:

• Bauqesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
24.12.2008 (BGBI. I S. 3018),

• Baunutzunqsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. I S. 132), geandert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investi-
tionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466)

• Planzeichenverordnunq 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58)

• Landesbauordnunq Mecklenburq-Vorpommern (LBau0 M -V) vom 18.Apr11 2006
(GVOBI. M -V S. 102)
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Verbindliche Vorgaben Cibergeordneter Planungen sind:

Ziele der Raumordnunq

Nach dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommem liegt die Gemein-
de Ostseebad Prerow in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus (Tourismusraum). In den Tou-
rismusraumen soli deren Eignung, Sicherung und Funktion fur Tourismus und Erholung be-
sonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbe-
deutsamen Planungen, Maanahmen und Vorhaben besonders zu berOcksichtigen. Die be-
reits intensiv genutzten Bereiche der Auflenkaste und der Inseln sollen in ihrer Aufnahmeka-
pazitat behutsam weiterentwickelt werden.
Maanahmen der qualitativen Verbesserung und Differenzierung bestehender Beherber-
gungskapazitaten sowie Maanahmen mit dem Ziel der Saisonverlangerung haben dart eine
hohere Bedeutung als eine quantitative Ausweitung.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm Vorpommem ist die Gemeinde Ostseebad Prerow
als Tourismusschwerpunktraum eingestuft. In den Tourismusschwerpunktraumen soli der
Tourismus in besonderem Male als Wirtschaftszweig gesichert und entwickelt werden. Sei-
ne Belange haben hier Vorrang gegenuber den belangen anderer Wirtschaftszweige. AIle
raumbedeutsamen Planungen und Maanahmen sollen so abgestimmt werden, dass die den
Fremdenverkehr storenden Faktoren ausgeschlossen bzw. gemindert werden. Die bereits
intensiv genutzten Tourismusgebiete der Halbinsel Fischland-Dara-Zingst sollen in Ihrer Auf-
nahmekapazitat behutsam weiterentwickelt werden. Maanahmen der Verbesserung und Dif-
ferenzierung bestehender Beherbergungskapazitaten sowie Maanahmen der Saisonverlan-
gerund haben Vorrang vor einer quantitativen Ausweitung des Beherbergungsangebotes.

Nach dem Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommem liegt die
Gemeinde Ostseebad Prerow in einem Tourismusschwerpunktraum. In den Tourismus-
schwerpunktraumen stehen die Verbesserung der Qualitat und der Struktur des touristischen
Angebotes sowie Maanahmen der Saisonverlangerung im Vordergrund. Das Beherber-
gungsangebot soil in seiner Aufnahmekapazitat nur noch in begrOndeten Ausnahmefallen
behutsam weiterentwickelt und erganzt werden. Die planerische Grundlage fur die Touris-
musentwicklung sollen regional abgestimmte Tourismuskonzepte bilden.

Flachennutzunqsplan

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln.
im wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Prerow ist fur das Plangebiet
keine Flachendarstellung enthalten. Die Plangebietsflache war zum Zeitpunkt der Aufstellung
des Flachennutzungsplans Tell der Gemeinde Born a. Dar& Durch die Eingemeindung der
Flache unterliegt sie nunmehr der Planungshoheit der Gemeinde Ostseebad Prerow.

Es ist beabsichtigt, den Flachennutzungsplan zu erganzen (5. Erganzung des Flache-
nnutzungsplans). inn Wege der Erganzung des Flachennutzungsplans soil fOr den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 45, em n sonstiges Sondergebiet „Hotel", eine Wohnbaufla-
che sowie Wald- und Grunflachen im Flachennutzungsplan dargestellt werden.

Die nachfolgende Abbildund zeigt einen Auszug aus der 5. Erganzung des Flache-
nnutzungsplans.
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Bild 1- Auszug aus der 5. Erganzung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Ostseebad
Prerow

2.2 Angaben zum Bestand

2.2.1 Stadtebauliche Ausgangssituation und Umgebung

Das Plangebiet ist unmittelbar am Bernsteinweg, einem Hauptzugangsbereich zum Strand
gelegen. Die Entfernung zur OstseekOste betragt ca. 350 m. Nordlich des Plangebietes be-
finden sich eine Ferienanlage sowie em n Campingplatz. SOdlich schlieflt sich die bestehende
Ortsbebauung von Prerow mit Wohn- und Feriennutzung, Beherbergung sowie Gastronomie
an. Ostlich und westlich befinden sich ausgedehnte Waldflachen, die sich im Plangebiet fort-
setzen.

Gebietspragend ist neben den Waldbestanden die Reststruktur der ursprOnglichen groflfia-
chigen SanddOne, die im Zuge der fruheren Bebauung im sudlichen Bereich zu erheblichen
Anteilen abgetragen wurde. Der vorliegende Bebauungsplanentwurf geht von einem yolk
standigen Schutz und Erhalt der DOnen aus.

Das Plangebiet weist GelandehOhen zwischen 2,30 m und 7,50 m Ober HN auf. Damit liegt
das Gebiet zum Teil, wie die Oberwiegende Ortslage von Prerow auch, in einem Bereich mit
Gelandehohen unterhalb des Bemessungshochwassers (2,70 m Ober HN). Das betrifft die
Flache nordwestlich des ehemaligen NVA Unterkunftsgebaudes. FOr einen ausreichenden
Sturmflutschutz sind einschliefIlich Wellenauflauf Gelandehohen von 3,50 m erforderlich. Die
betroffene Flache ist im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB gekennzeichnet wor-
den.

Aufgrund seiner Auflenbereichslage befindet sich das Plangebiet im Landschaftsschutzge-
bietes Boddenlandschaft. Das Landschaftsschutzgebiet erstreckt sich fast Ober die gesamte
Boddenregion des ehemaligen Landkreises Ribnitz-Damgarten. Von den Bestimmungen der
Gebietsverordnung ausgenommen sind die im Zusammenhang bebauten Orte und Ortsteile
in der Ausdehnung des Innenbereichs gemall § 34 des Baugesetzbuchs. Das Landschaft-
sschutzgebiet dient der Erhaltung der charakteristischen und einmaligen Landschaft zwi-
schen OstseekOste und Binnenland mit dem Ziel, deren Vielfalt Eigenart und SchOnheit zu
bewahren.
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Besondere Bedeutung besitzen die grollen unzersiedelten Landschaftsraume, die in Verbin-
dung mit der vorhandenen typischen Ortsbebauung in hohem Maile den landschaftlichen
Reiz der Region bestimmen.

Urn den Gegebenheiten des Gebietes besser zu entsprechen, wurde eine Gliederung in en-
gere und weitere Schutzzonen vorgenommen. Die engeren Schutzzonen sollen grundsatz-
lich von Bebauung frei bleiben und damit langfristig dem Erhalt des Landschaftsbildes die-
nen.
Neue Bebauung auflerhalb der engeren Schutzzone muss sich in die vorhandenen Ortsla-
gen einpassen beziehungsweise unmittelbar an die Ode anschlieflen. Diese Forderung ist
mit dem Bebauungsplan Ni. 45 erfillt. Es wird eine ursprOnglich bebaute und brach gefallene
Flache einer Wiedernutzung zugeftjhrt. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die bebaute
Ortslage von Prerow an. Durch den Bebauungsplan wird em n stadtebaulicher Missstand an
exponierter SteIle im Gemeindegebiet beseitigt.

Eine Beeintrachtigung der Schutzziele des Landschaftsschutzgebietes kann ausgeschlossen
werden.

Das Plangebiet ist an alien vier Seiten von Wald umgeben. Durch die einzuhaltenden Ab-
stande zwischen baulichen Anlagen und Wald wird die baulich nutzbare Flache deutlich ein-
geschrankt. In Anbetracht der Flohe der angrenzenden Baurne wurde in den bisherigen Ab-
stimmungen mit der Forstbehorde festgelegt, dass zur jeweiligen Waldgrenze em n Abstand
von 20 m zu Gebauden die WohnzWecken oder dem voraergehenden Aufenthalt von Men-
schen dienen, einzuhalten ist. Dies bedeutet eine Abweichung von § 20 Abs. 1 Satz 1 Lan-
deswaldgesetz, die aus Sicht der Forstbehorde jedoch zu vertreten ist.

Im Plangebiet befinden sich auflerhalb von Waldflachen nach § 26a LNatG M -V geschOtzte
Einzelbaume. Zum Teil ist eine Beseitigung der Baume erforderlich. FOr die in den Randbe-
reichen stehenden Baume ist em n Erhaltungsgebot festgesetzt worden.

2.2.2 Nutzung und Bebauung

Auf der Plangebietsflache wurden in den 70er Jahren Gebaude errichtet, die durch die NVA
sowie als FerienunterkOnfte der Fluggesellschaft Interflug genutzt wurden. Der Gebaudebe-
stand ist in einem desolaten Zustand und fOr eine Weiternutzung nicht mehr geeignet. Im
Bereich des ehemaligen NVA-Gelandes betrifft das em n unterkellertes zweigeschossiges
Unterkunftsgebaude mit ausgebautem Dachgeschoss sowie eine Technikhalle aus Betonfer-
tigteilen.
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Bild 2: ehemaliges Unterkunftsgebaude und Technikhalle der NVA

Auf dem Interflug-Gelande befindet sich em n eingeschossiges Ferienhaus mit ausgebautem
Dachgeschoss, diversen Anbauten und Nebengebauden.

Bild 3: ehemaliges Ferienheim der Fluggesellschaft „Interflug"

Die Beseitigung der baulichen Anlagen, die zunehmend auch Raum far Vandalismus bilden,
ist aus stadtebaulichen Grunden dringend erforderlich.

2.2.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur

Im bereich des Bernsteinweges sind Ver- und Entsorgungsmedien vorhanden, das Plange-
biet selbst muss infrastrukturell neu erschlossen werden.

Seite - 8 -



•Gemeinde Ostseebad Prerow Bebauungsplan Nr.45 „BernsteinwegNillenstralle" • Begaindung

3 PLANUNGSINHALTE

3.1 Art der baulichen Nutzung

sonstides Sonderdebiet „Hotel" (SOHI

Das sonstige Sondergebiet Hotel dient der Unterbringung eines Hotels sowie erganzender
touristischer Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen. Diese allgemeine Zweckbe-
stimmung soli deutlich machen, dass die Hauptnutzung zwar Hotel ist, neben dem Hotel aber
weitere infrastrukturelle Einrichtungen geplant sind. Im Bebauungsplan sind die einzelnen
Nutzungsarten verallgemeinernd und zusammenfassend festgesetzt worden.

Im sonstigen Sondergebiet „Hotel" sind danach folgende Nutzungsarten zulassig:
- Hotel mit alien kir den Hotelbetrieb notwendigen Funktions- und Nebenraumen

- Tag ungs- und Veranstaltungsbereich
- Fitness- und Wellnessbereich

- Schank- und Speisewirtschaften
- Anlagen fOr gesundheitliche Zwecke
- Arztpraxen
- Wohnungen für das betriebsnotwendige Personal sowie fOr Betriebsinhaber, die dem
Hotel zugeordnet und ihm gegenuber in Grundflache und Baumasse untergeordnet
sind.

- Stellplatze und Garagen fOr den durch die zulassige Nutzung verursachten Bedarf

Zu den Nutzungen im Einzelnen:

- Hotel mit alien ftir den Hotelbetrieb notwendigen Funktions- und Nebenraumen
- Tagungs- und Veranstaltungsbereich
- Fitness- und Wellnessbereich

Das Hotel steht an erster SteIle der zulassigen Nutzungsarten, da es die Hauptnutzung des
Plangebietes darstellt. Mit dem festgesetzten Nutzungskatalog soil deutlich gemacht werden,
dass em n Hotel mit alien notwendigen Funktions- und Nebenraumen geplant ist, welches den
heutigen Anforderungen an den Aufenthalt von Erholungssuchenden gerecht wird. Nach
dem derzeitigen Stand der Hochbauplanung sind folgende Einrichtungen vorgesehen: Hotel
mit 250 Betten, Rezeption, Restaurant, Cafe mit Auflenterrasse, Schwimmbad mit Poolbar,
Dampfbad/Sauna, Therapiebader, Tagungsraume, Clubbar, Frisor, Hotelkuche mit Neben-
raumen, Arztpraxis, massage- und Behandlungsraume.

- Schank- und Speisewirtschaften
Die gesonderte Auff0hrung der Schank- und Speisewirtschaften soil deutlich machen, dass
nicht nur em n internes Hotelrestaurant vorgesehen ist sondern eine offentliche Gaststatte fur
Einheimische und Feriengaste.

- Anlagen für gesundheitliche Zwecke
Zu den Anlagen fOr gesundheitliche Zwecke zahlen u.a. krankengymnastische Einrichtun-
gen, Massagen und medizinische Bader, offentlich zugangliche Saunaanlagen. Da sie nicht
nur Bestandteil des Hotels, sondern offentlich zuganglich sein sollen, sind sie gesondert auf-
gefLihrt worden.

- Arztpraxen
Es ist beabsichtigt, im Hotel eine Arztpraxis mit Therapieraumen einzurichten. Da Arztpraxen
nicht zu den Anlagen fijr gesundheitliche Zwecke sondern zu den freien Berufen (§ 13
BauNVO) zahlen, sind sie im Katalog der zulassigen Nutzungen gesondert aufgefuhrt wor-
den.
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- Wohnungen far das betriebsnotwendige Personal sowie far Betriebsinhaber, die dem
Hotel zugeordnet und ihm gegenuber in Grundflache und Baum asse untergeordnet
sind.

Bei dem Personenkreis handelt es sich z.B. urn Kellner- und Hauspersonal sowie die Woh-
nung far den Betriebsinhaber und Betriebsleiter. Art und Umfang richten sich nach den kon-
kreten betrieblichen Erfordernissen.

reines Wohngebiet (WR)

Fur das ehennalige Interflug Gelande ist em n reines Wohngebiet im Bebauungsplan festge-
setzt worden.

Im reinen Wohngebiet (WR) sind nach § 3 BauNVO zulassig:
- Wohngebaude.

Die nach § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen werden nicht Bestand-
teil des Bebauungsplans. Die geringe Grofle des Baugebietes und der Oberbaubaren Grund-
stucksflache lasst andere Nutzungen aufler Wohngebauden nicht zu, wenn gleichzeitig die
allgemeine Zweckbestimmung des WR zu wahren ist.

Innerhalb des reinen Wohngebietes sind Nebenanlagen, Garagen und Ciberdachte Stellplat-
ze nur innerhalb der Ciberbaubaren Grundstucksflachen zulassig. Damit soil sichergestellt
werden, dass zu den umgebenden sensiblen und geschatzten Landschaftsbestandteilen
(Waldflachen, Dunenbiotope) em n ausreichender Abstand eingehalten wird.

3.2 Mall der baulichen Nutzung

zulassiqe Grundflache

Bel Festsetzung des Mailes der Nutzung im Bebauungsplan ist stets die Grundflachenzahl
(GRZ) oder die Grundflache der baulichen Anlagen (GR) festzusetzen.
Da die geplanten Vorhaben auf jeweils einem Baugrundstuck realisiert werden sollen ist die
Festsetzung einer GRZ nicht zweckmaflig. Aus diesem Grunde ist im Bebauungsplan die
zulassige Grundflache fur das sonstige Sondergebiet „Hotel" mit 4.500 m2 und fur das reine
Wohngebiet mit 300 m2 festgesetzt worden. Die zulassige Grundflache fCir das Hotel umfasst
auch die Grundflachen, durch die das Baugrundstuck led iglich unterbaut wird.

Nach § 17 BauNVO darf bei der Bestimmung des Mafles der baulichen Nutzung in sonstigen
Sondergebieten eine GRZ von 0,8 und in reinen Wohngebieten eine GRZ von 0,4 nicht
Oberschritten werden.

Nachweis der Einhaltung der Obergrenze der GRZ nach § 17 Abs. 1 BauNVO

sonstiges Sondergebiet „Hotel"
Flache des BaugrundstOcks im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO: 5.710 m2

festgesetzte zulassige Grundflache.einschlieglich Grundstucksunterbauung: 4.500 m2

entspricht GRZ 0,79 < 0,8

reines Wohngebiet
Flache des Baugrundstucks im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO: 2.080 m2

festgesetzte zulassige Grundflache: 300 m2

entspricht GRZ 0,14 < 0,4
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zulassiqe Geschossflache

Nach § 17 BauNVO darf bei der Bestimmung des Mages der baulichen Nutzung in sonstigen
Sondergebieten eine Geschossflachenzahl (GFZ) von 2,4 und in reinen Wohngebieten eine
GFZ von 1,2 nicht Oberschritten werden, auch wenn diese im Bebauungsplan nicht festge-
setzt sind. Die zulassige Geschossflache ergibt sich aus der festgesetzten zulassigen Grund-
flache bzw. der Oberbaubaren GrundstOcksflache in Verbindung mit der Zahl der Vollge-
schosse.

Nachweis der Einhaltunq der Oberqrenze der GFZ nach § 17 Abs. 1 BauNVO

sonstiqes Sonderqebiet „Hotel"

Flache des BaugrundstOcks im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO: 5.710 m2

Oberbaubare GrundstOcksflache fur Vollgeschosse: 3.565 m2

Zahl der Vollgeschosse: Ill

entspricht Geschossflache: 10.695 m2

entspricht GFZ 1,87 <2,4

reines Wohnqebiet

Flache des BaugrundstOcks im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO: 2.080 m2

zulassige Grundflache: 300 m2

Zahl der Vollgeschosse: II

entspricht Geschossflache: 600 m2

entspricht GFZ 0,29< 1,2

Heihe baulicher Anlagen/Bezuqsebene

Die Hohe baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan durch die Bestimmung der Firsthohe bzw.
Oberkante von Gebauden festgesetzt worden. Bezugspunkt fur die festgesetzten FirsthOhen
ist das amtliche Hohensystem HN. Die auf das vorhandene Gelande bezogenen Gebaude-
hOhen ergeben sich aus der Differenz der festgesetzten Gebaudehohen und der vorhande-
nen Gelandehohen Ober HN.

FOr das sonstige Sondergebiet „Hotel" ist eine Oberkante von hochstens 20 m festgesetzt
worden. Bei der hohenmailigen Einordnung des geplanten Baukorpers sollte aus GI-Linden
des Orts- und Landschaftsbildes die Hohe des umgebenden Waldes nicht Oberschritten wer-
den. Im Jahre 2003 sind die Hohen von 25 Waldbaumen sowie die GelandehOhen am
Wuchsort der Baume in der Umgebung des Plangebietes gemessen worden. Daraus lassen
sich die auf HN bezogenen Hohen ableiten, wodurch em n unmittelbarer Vergleich zur geplan-
ten Firsthohe des Hotels moglich wird. Die Baume weisen Wuchshohen zwischen 17,0 m
und 22,0 m Ober Gelande auf. ZuzOglich der vorhandenen Gelandehohen ergeben sich Ge-
samthOhen zwischen 18,92 m und 24,51 m Ober HN. Die durchschnittliche Hohe aller ge-
messenen Baurne betragt 20,33 m Ober HN. Damit liegt die zukunftige Oberkante auf Hale
der durchschnittlichen Baumhohen und ca. 4,50 m unterhalb des hochsten gemessenen
Baumes. Sechs gemessene Baume in der Umgebung Oberragen die geplante FirsthOhe von
20 m urn durchschnittlich 3 m.
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Fur das reine Wohngebiet ist eine Firsthdhe von 12 m Ober HN festgesetzt worden. Bei einer
Gelandehohe von ca. 2,50 m Ober HN ergibt sich eine Firsthohe von ca. 9,50 m Ober Gelan-
de.

3.3 Oberbaubare Grundstiicksflachen

Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen be-
stimmt worden. Im sonstigen Sondergebiet „Hotel" sowie im festgesetzten reinen Wohnge-
biet werden die Baugrenzen im Wesentlichen durch die erforderlichen Waldabstande be-
stimmt. In Anbetracht der HOhe der angrenzenden Baume wurde festgelegt, dass zur jeweili-
gen Waldgrenze em n Abstand von 20 m zu Gebauden die Wohnzwecken oder dem vorOber-
gehenden Aufenthalt von Menschen dienen, einzuhalten ist. Dies bedeutet eine Abweichung
von § 20 Abs. 1 Satz 1 Landeswaldgesetz, die aus Sicht der Forstbehorde jedoch zu vertre-
ten ist.
Die jeweilige Waldgrenze wird gebildet:

Im Suden

im Osten
im Norden

: durch den waldseitig gelegenen GrundstOckszaun sowie den im
vorgelagerten DOnenbereich befindlichen Kiefernbestand
(Kronentraufbereich)

: durch den GrundstOckszaun
: durch den GrundstOckszaun

Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen im Norden und Osten des Gebietes sind nur bei einer
Umwandlung der angrenzenden Waldflachen in eine naturnahe Parkanlage realisierbar. Die
hierfur in Betracht kommenden Flachen sind im Bebauungsplan als GrOnflachen mit der
Zweckbestimmung „Parkanlage" festgesetzt worden.

Aufgrund der sehr eingeschrankten baulichen Ausnutzbarkeit des GrundstOcks ist es erfor-
derlich, die notwendigen Stellplatze sowie Technik- und Nebenraume des Hotels unterhalb
der Gelandeoberflache im Waldabstand, aber auflerhalb der DOnenbereiche, anzuordnen.
HierfOr ist eine modifizierte Baugrenze mit der Bezeichnung A (in einer Raute) festgesetzt
worden, die diese spezielle Unterbauung des GrundstOcks regelt.

Innerhalb der mit dem Buchstaben A (in einer Raute) bezeichneten GrundstOcksflache des
sonstigen Sondergebietes „Hotel" sind nur zulassig:

- unterirdischen Bauten, soweit sie ausreichend tragfahig und vollstandig Oberdeckt sind
- Garagen, Oberdachte und nicht Oberdachten Stellplatze, und Nebenanlagen im Sinne des

§ 14 BauNVO
- ebenerdige, nicht Oberdachte Terrassen

Oberhalb der Gelandeoberflache dOrfen hier nur Garagen, Oberdachte und nicht Oberdachte
Stellplatze, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie ebenerdige, nicht Oberdachte
Terrassen errichtet werden. Diese Regelung entspricht im Wesentlichen der Waldabstands-
verordnung (Wabst VO-MV) vom 20.Apr11 2005 und bedarf der Zustimmung der Forstbehor-
de. Ein Abstand von mindestens 3 m zum DOnenfull bzw. Baumbestand ist einzuhalten.

Zur Errichtung von ebenerdigen, nicht Oberdachten Terrassen darf die Baugrenze, die die
festgesetzte Oberbaubare GrundstOcksflache des sonstigen Sondergebietes „Hotel" in Rich-
tung „Bernsteinweg" begrenzt, urn bis zu 3 m Oberschritten werden. Es ist beabsichtigt, die
an den Gehweg des Bernsteinweges angrenzenden GrundstOcksflachen fur Terrassen zu
nutzen. Da die Terrassen bauordnungsrechtlich moglicherweise zum Gebaude gehOren und
hierfOr eine Oberbaubare GrundstOcksflache festgesetzt werden muss, ist eine textliche
Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenomnnen worden. Dadurch wird vernnieden, dass
eine hierfOr festgesetzte Baugrenze in Strallennahe fur den Hochbaukorper ausgenutzt wird.
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lnnerhalb des reinen Wohngebietes ist die Oberbaubare GrundstOcksflache so festgesetzt
worden, dass em n grolltmoglicher Abstand zu den Wald- und DOnenbereichen eingehalten
wird. Nebenanlagen, Oberdachte Stellplatze und Garagen dOrfen die festgesetzte Baugrenze
nicht Oberschreiten.

Die Oberbaubaren GrundstOcksflachen konnen nur soweit ausgenutzt werden, wie die Rege-
lungen Ober Abstandsflachen der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern dies zulas-
sen.

3.4 Flattenlage von Baugebieten

Auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB ist im Bebauungsplan fest-
gesetzt worden, dass zum Schutz vor Hochwasser innerhalb der festgesetzten Baugebiete
Gelandeabtrag auf em n Niveau unterhalb von 3,50 m Ober HN unzulassig ist.

Das Plangebiet umfasst eines der wenigen, im Gemeindegebiet Prerow die umliegenden
Flachen hohenmaflig deutlich Oberragenden AreaIe. An der sudostlichen Grenze des Plan-
gebietes schlieflt der Landesschutzdeich Prerow an. Das Plangebiet ist damit aufgrund sei-
ner naturlichen Hohen Bestandteil des historisch gewachsenen Hochwasserschutzsystems
fur die Ortslage Prerow. Dieser Status soil auch nach dem Ausbau des Sturmflutschutzsys-
tems zukOnftig beibehalten werden. Das Gelandeniveau darf deshalb nicht unter em n Mall
von 3,50 m vermindert werden, da dieses zu einer Entwertung des Hochwasserschutzsys-
tems fuhren wOrde.

3.5 Verkehrserschliegung

Im Hinblick auf die Zu- und Abgangsverkehr fur das Hotel ist folgende Regelung vorgesehen.
Hotelgaste sowie Lieferverkehr (Kleintransporter) nutzen die Einfahrt in die Tiefgarage.
Busse nutzen die nordlich angrenzende, zeitweilig als Parkplatz genutzte, gemeindeeigene
Flache fOr das Ein- und Aussteigen der Hotelgaste sowie fur das Be- und Entladen des Ge-
packs. Der Transport des Gepacks erfolgt durch den Hotelservice Ober einen Weg in der
geplanten GrOnf!ache Park. Auch der Zugang fOr die Hotelgaste erfolgt Ober die geplante
GrOnflache. Damit wird der Verkehr auf dem Bernsteinweg nicht durch haltende Fahrzeuge
behindert.

Das reine Wohngebiet wird Ober eine Grundstuckszufahrt Ober die Villenstrafle erschlossen.

3.6 Technische Infrastruktur

3.6.1 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung soil durch Anschluss an die offentliche Wasserversorgung sicherge-
stellt werden. Versorgungstrager ist die Wasser- und Abwasser GmbH „Boddenland" Ribnitz-
Damgarten.
Die Erschlieflung mit Trinkwasser kann von der im Bernsteinweg verlaufenden Trinkwasser-
leitung erfolgen.
FOr die Realisierung der Planung ist eine Stabilisierung der Trinkwasserversorgung notwen-
dig. Es ist vorgesehen, eine Verbindungsleitung zwischen Ahrenshoop und dem Wasserwerk
Peterskreuz einschliefIlich Druckerhohungsanlage in der Gemeinde Ostseebad Dierhagen
zu schaffen.

Fur Hausinstallationsanlagen mit grolleren Trinkwasserverbrauchen wird nach Vorlage des
ermittelten Spitzenbedarfs gegebenenfalls em n Trinkwasservorratsbehalter notwendig.
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3.6.2 Loschwasser/ Brandschutz

Das Loschwasser soli fOr eine Loschzeit von zwei Stunden im Loschbereich zur VerfOgung
stehen. Eine Messung der zur Verfugung stehenden Wassermenge aus dem Trinkwasser-
netz am Hydranten Bersteinweg/Ecke VillenstraRe schrag vor Haus Nr. 4 hat ergeben, dass
eine maximale Wassermenge von 51 m3/h entnommen werden kann. Das reicht fur eine
Loschwasserversorgung des geplanten Hotels (gefordert: 96m3/h) nicht aus. Aus diesem
Grunde mOssen weitere Loschwasserquellen aktiviert werden. Das DVGW Arbeitsblatt W
405 „Bereitstellung von Loschwasser durch die offentliche Trinkwasserversorgung" sieht in
diesen Fallen folgende Deckungsmoglichkeiten vor:

- Entnahme aus Loschwasserteichen oder —brunnen
- Entnahme aus Loschwasserbehaltern
- Entnahme aus Zierteichen oder Schwimmbecken
- Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen

Nach Rucksprache mit der ortlichen Feuerwehr kommen folgende Moglichkeiten in Betracht:

1. Entnahme aus dem geplanten Schwimmbecken
Eine Entnahme aus dem geplanten Schwimmbecken ist grundsatzlich mOglich. Eine solche
Losung ist bereits bei der Ostsee Barmer Klinik realisiert worden. Hierzu muss em n Saugstut-
zen auflen, unmittelbar am Gebaude angebracht werden. Der Saugstutzen muss durch die
Feuerwehr anfahrbar sein.

2. Entnahme aus dem Prerow Strom
Auch eine Entnahme aus dem Prerow Strom kommt grundsatzlich in Betracht. Ein in Rich-
tung Prerow Strom fuhrender Weg konnte durch die LOschfahrzeuge genutzt werden. Es
musste geprOft werden, ob zusatzliche technische Einrichtungen notwendig sind (Schwim-
mer, Saugstutzen).

Da einer Entnahme der Fehlmenge aus dem geplanten Schwimmbecken des Hotels seitens
der zustandigen BehOrde nicht zugestimmt wird, kommt nur die Entnahme aus dem Prerow-
Strom in Betracht. Gernafl Bescheid des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern vom 27.09.2010 kann die LOschwasserentnahme unter Bezug auf § 8 Abs. 2
WHG als erlaubnisfrei bewertet werden. Auflerdem ist die Errichtung von baulichen Anlagen
zur LOschwasserentnahme mit den Belangen des Sturmflutschutzes vereinbar. Damit sind
die rechtlichen Voraussetzungen fur eine ausreichende Loschwasserversorgung des Plan-
gebietes gegeben.

3.6.3 Abwasserableitung

Die Abwasserableitung erfolgt durch Anschluss an die offentliche Kanalisation der Gemeinde
Ostseebad Prerow.
Die Beseitigungspflicht fUr Schmutzwasser obliegt dem Abwasserzweckverband Dar& Alle
hauslichen Abwasser sind nach MafIgabe des Abwasserbeseitigungspflichtigen dem offentli-
chen Schmutzwassernetz zuzufuhren.

Eine vollstandige Schmutzwasserentsorgung ist fur das festgesetzte reine Wohngebiet ge-
wahrleistet. Fur das sonstige Sondergebiet „Hotel" wurde im Zuge der Realisierung der of-
fentlichen abwassertechnischen Erschlieflung in der Gemeinde Ostseebad Prerow eine aus-
reichende Druckrohrleitungskapazitat mit berUcksichtigt. Die innere Erschlieflung ist seitens
des Vorhabentragers zu planen und mit dem AWZV Darfl abzustimmen.

Im Hinblick auf die Ableitung des anfallenden Regenwassers sind weitere Untersuchungen
angestellt warden. lnsbesondere ist die Versickerungsfahigkeit des anstehenden Baugrunds
geprOft werden.
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Nach der baugrundtechnischen Stellungnahme zu den Untergrundverhaltnissen - GrOn-
dungsbeurteilung fur den Hotelneubau Bernsteinweg Prerow vom 05.08.2008 stehen lokal
sandige Horizonte an, die bei mittleren Durchlassigkeiten (kf + 1 x10-4 m/s) insgesamt als
ausreichend versickerungsfahig einzustufen sind. Fine Regenwasserversickerung gemaa
DWA-A138 ist daher moglich.
Nach den bisher vorliegenden technischen Berechnungen fOr das geplante Hotel ist fOr die
Dimensionierung der Versickerungsanlagen von einem abzuf0hrenden Niederschlagsvolu-
men von 160 Is auszugehen.

NOrdlich angrenzend an das SO Hotel ist eine ca. 5.400 rn2 groae GrOnflache im Rahmen
der Waldumwandlung geplant. Nach den vorliegenden Baugrunduntersuchungen sind die
anstehenden Bodenschichten fOr eine Versickerung geeignet. Die textliche Festsetzung Nr.
5.1 ist dahingehend erganzt worden, dass eine Versickerung des aus dem SO Hotel anfal-
lenden Regenwassers in der privaten GrOnflache Park zulassig ist. Das im WR anfallende
Regenwasser kann auf dem eigenen BaugrundstOck zur Versickerung gebracht werden.

3.6.4 Elektroenergieversorgung
Die Stromversorgung soil Ober das offentliche Stromnetz der EON edis AG sichergestellt
werden. Straaenbegleitend sind auf der Ostseite des Bernsteinweges, Stromleitungen ver-
legt worden. Der vorhandene Leitungsbestand ist bei den Baumaanahmen zu sichern.

3.6.5 Erdgasversorgung
Fine Versorgung mit Erdgas ist grundsatzlich moglich. Versorgungstrager ist die EON Han-
se AG. Fine Niederdruckgasleitung ist auf der Ostseite des Bernsteinweges, im Gehwegbe-
reich, verlegt worden.

Die Bestandsunterlagen werden derzeitig Oberarbeitet.

Vor Beginn der Erdarbeiten muss aus SicherheitsgrOnden die genaue Lage der Gasleitung
durch Probeaufgrabungen ermittelt werden. Vor Beginn der Baumaanahmen ist emn
Aufgrabeschein zu beantragen.

3.6.6 Anlagen der Telekommunikation
Grundsatzlich ist eine telekommunikationsseitige Versorgung des Plangebietes, bei Erweite-
rung des vorhandenen Netzes, moglich.

3.6.7 Miillentsorgung/ Abfallwirtschaft
Die Gemeinde Ostseebad Prerow ist an die zentrale Abfallwirtschaft des Landkreises Nord-
vorpommern angeschlossen. Die Abfallentsorgung erfolgt nach der jeweils gOltigen Satzung
des Landkreises Ober die Abfallwirtschaft im Landkreis Nordvorpommern und der dazu er-
lassenen GebOhrensatzung.

3.7 Gr i inordnung

3.7.1 Eingriffe in Natur und Landschaft

Im Rahmen der Bauleitplanung ist gemaa § la BauGB und § 21 BNatSchG in Verbindung
mit § 14 LNatG M -V die Eingriffsregelung zu berOcksichtigen und in die Abwagung einzustel-
len. FOr den Bebauungsplan ist eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung erarbeitet worden, die
der BegrOndung als Anlage beigefOgt ist.

Eingriffe entstehen hauptsachlich durch die Umwandlung von Wald in eine GrOnflache mit
der Zweckbestimmung „Parkanlage" sowie durch Biotopbeeintrachtigungen.
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Besonders wertvolle landschaftliche Freiraume sind aufgrund der ortsnahen Lage an einer
wesentlichen Erschlieflungsstrafle von der Planung nicht betroffen. Eine additive Kompensa-
tion ist nicht erforderlich.

Vom Abrifl der Gebaude sind Fledermausquartiere und Neste gebaudebewohnender Vogel-
arten betroffen.
Fur die betroffenen Quartiere muss Ersatz in der Umgebung geschaffen werden. Das ist
durch gezielte Magnahmen wie den Ausbau eines versenkten Bauwerkes in der Dune zu
einem Fledermausquartier und durch die Anbringung von Quartiers- und Nistkasten in den
Baumen maglich und vorgesehen. Die MafInahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt wor-
den.

Eine additive BerUcksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen ist in der Bilanzierung
nicht erforderlich.

Die von Bebauung betroffenen Bodenflachen sind heute bereits weitgehedn bebaut und der
naturliche Boden abgeschoben oder durch Auftrag verandert. Ein ditiver Kompensations-
bedarf besteht daher nicht.

Gemall § 8 Abs. 1 BNatSchG besteht em n Eingriff
des Landschaftsbildes. Das Landschaftsbild ur-
scheinungsform der Landschaft. Die sich
der Hohenbegrenzung und der umgel-
baulich gepragte Umfeld. Demnr.
tung fur das Landschaftsbild ni
derlich.
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Die Zahlungsverpflichtung kann bis zum 31.10.2011 durch Abbuchung vom Okokonto
Wustrow ersetzt werden.

Im Plangebiet befinden sich 13 nach § 26a LNatG M -V geschutzte Baume. Im Zuge der Rea-
lisierung des Hotels mUssen 8 Baume gefallt werden. HierfOr ist eine Naturschutzgenehmi-
gung gem. § 65b LNatG M -V bei der unteren Naturschutzbehorde zu beantragen. Die unter
Schutz stehenden Baume sowie die fortfallenden Baume sind im Bebauungsplan gekenn-
zeichnet. In den nachfolgenden Obersichten sind die geschOtzten Baurne dargestellt und
aufgelistet.
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Darstelluno der geschutzten Bane im Plangebiet

Schutz nach 26a LNatG M -V
Ni. laut
Vermessung

Baumart Stammumfang
in m

FaHung not-
wendig
j a /ne i n

Bemerkung

1189 Kiefer 1,57 nein
1510 Kiefer 1,41 nein
1511 Kiefer 1,26 nein
1512 Kiefer 1,26 nein
1513 Kiefer 1,26 nein
1669 Buche 1,88 ja
1670 Kiefer 2.04 ja
1671 Buche 1,26 ja
1672 Kiefer 2,20 ja
1673 Kiefer 1,88 ja
1674 Kiefer 1,73 ja
1677 Kiefer 1,26 ja
1678 Kiefer 1,41 ja

3.7.2 Granordnerische Inhalte des Bebauungsplanes

private Grunflache „Parkanlaqe"
NOrdlich und ostlich des sonstigen Sondergebietes ,,Hotel" ist auf bisherigen Waldflachen
eine private GrOnflache „Parkanlage" festgesetzt worden.
Nach § 20 Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG M -V) ist zwischen bauli-
chen Anlagen und Wald em n Abstand von 30 m einzuhalten. Da bei Einhaltung des Waldab-
standes insbesondere auf der Nordseite des sonstigen Sondergebietes „Hotel" . .das Pla-
nungsziel nicht mehr verwirklicht werden kann, ist eine Waldumwandlung durch Anderung
der Nutzungsart zur Anlage einer privaten GrOnflache mit Parkcharakter vorgesehen.

Es ist vorgesehen, diese Flache durch Auslichten des Baumbestandes und Entfernen des
Unterholzes in einen parkahnlichen Zustand, der dem Biotoptyp „sonstige Grunanlagen mit
Altbaumen" entspricht, zu versetzen. Die Erhaltung von vitalen Altbaumen ist vorgesehen.

FUr die Waldumwandlung ist eine von der Forstbehorde festzulegende Ersatzaufforstung
notwendig. Die Ersatzaufforstung ist entsprechend den Zielen und Grundsatzen einer natur-
nahen (ordnungsgerna(len) Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern mit standortgerech-
ten (und geeigneten) Baumarten und den fur M -V geltenden Pflanzverbanden und
Pflanzenherkunften aus anerkannten Saatgutbestanden entsprechend dem Forstsaatgut-
und Forstvermehrungsgesetz durchzufuhren.

In der nachfolgenden Obersicht sind die Flachen dargestellt, die von Seiten des Forstamtes
fur eine Ersatzaufforstung vorgesehen sind. Die Flachen befinden sich sudlich der L 21 zwi-
schen Prerow und Zingst an der Ostlichen Gemeindegrenze zu Zingst.
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Es handelt sich hierbei urn Teile der FlurstOcke 78 und 80 der Flur 4 Gemarkung Prerow in
einer Grofle von 4.800 m2 sowie urn Teile der FlurstOcke 86 und 87 der Flur 4 Gemarkung
Prerow in einer Gr011e von ca. 6.800 m2.

Parallel mit der Aufstellung des Bebauungsplans wurde durch den Vorhabentrager em n An-
trag auf Umwandlung nach § 15 LVValdG M -V fOr die nordlich des Hotels gelegenen VValdfla-
chen in eine Gruntlache Park bei der zustandigen Forstbehorde gestellt.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Innerhalb der Flachen fOr MafInahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft sind die vorhandenen DOnen sowie der Baumbestand zu erhalten
und vor Beeintrachtigungen zu schOtzen. Urn das Begehen dieser Flachen zu verhindern,
wird die Errichtung einer Abgrenzung zwischen dem VVR und diesen Flachen festgesetzt.
Diese sollte zumindest als Zaun mit einem Spanndraht auf Holzpflocken erfolgen. Aber auch
die Errichtung einer Feldsteinmauer ist zulassig. Die Hohe von Feldsteinmauer und Zaun
wird begrenzt, urn die optische Abschirmung des Raumes nicht zu stark werden zu lassen.

Die Zufahrt zum reinen VVohngebiet sowie die innerhalb der mit Buchstabe „A" bezeichneten
Oberbaubaren GrundstOcksflachen des sonstigen Sondergebietes „Hotel" zulassigen Steil-
platze und deren Zufahrten dOrfen nur in einer durchsickerungsfahigen Bauweise hergestellt
werden. Damit soll eine mehr als notwendige Flachenbefestigung im Plangebiet vermieden
werden. lnsbesondere In den genannten Bereichen sind noch weitestgehend anthropogen
unbeeinflusste Baden anzutreffen. Die Zufahrt zum VVR erfolgt durch vorhandenen VValdfla-
chen. Ansonsten anzutreffende Versiegelungen aus der vergangenen Nutzungen haben hier
noch nicht stattgefunden. Eingriffe in den Boden sollen daher weitestgehend minimiert wer-
den.
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Weiterhin werden eine Reihe von Mallnahmen zum Ersatz von Lebensraumen geschutzter
Arten getroffen. Das betrifft die Anbringung von Vogelnistkasten in der Grunanlage Park und
in den Waldflachen, die Umgestaltung und Erweiterung des vorhandene Wasserpumpen-
raumes auf dem Interflug-Gelande, die Anbringung von Fledermausquartieren und Nistmog-
lichkeiten fur Schwalben an den Gebauden sowie einer Grube fur Zauneidechsen.
Die Maanahmen zum Ersatz der Lebensraume kOnnen alle bereits vor der nach § 42 Abs. 1
Nr. 3 BNatSchG verbotenen Vernichtung von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten umgesetzt
werden. Gemall der Inaussichtstellung des LUNG vom 17.12.2009 ist in diesem Fall ist die
Beantragung einer Ausnahme gemail § 43 Abs. 8 Nr. 4 und 5. BNatSchG verzichtbar.

3.8 Obernahme von Rechtsvorschriften

3.8.1 Ortliche Bauvorschriften/ Gestaltung

In den Bebauungsplan wurden zur Gestaltung des Ortsbildes (§ 1 Abs. 5 Nr. 5 BauGB) fol-
gende Festsetzungen als ortliche Bauvorschriften auf der Basis des § 86 Abs. 3 LBau0 M -V
aufgenommen:

Dacher fiber Gebauden mit Wohnungen innerhalb des reinen Wohngebietes (WR) sind als
Satteldacher oder Kruppelwalmdacher auszuffIhren und mOssen symmetrische Neigungen
zwischen 45 und 48 Grad zur Waagerechten haben. Dachflachen darfen nicht aus glasierten
oder glasurahnlichen Materialien hergestellt werden. Dachziegel/Dachsteine dui-fen nur in
den Farben Rot, Braun oder Anthrazit verwendet werden.

Dachgauben in Rohrdachem sind nur als Fledermausgauben zulassig. Je Traufseite ist
heichstens eine Gaube zulassig. Sie diirfen nur in einer Ebene angeordnet werden. Gauben
sind in ihrer Breite nur bis zur Halfte der mal3gebenden Trauflange zulassig. Die abgeschrag-
ten Bauteile werden dabei zur Halfte auf die Gaubenbreite angerechnet.

Mit dieser Regelung soil erreicht werden, dass innerhalb des reinen Wohngebietes traditio-
nelle Dachformen und Dachneigungen zum Einsatz kommen. Der Standort des reinen
Wohngebietes befindet sich am Rande der bebauten Ortslage von Prerow sowie im Kusten-
bereich. Abweichungen von der typischen Dachgestaltung wOrden sich negativ auf das Orts-
bild auswirken. Glasierte Dachsteine wirken gegenUber anderen Dachsteinen sehr dominant
und beeintrachtigen dadurch das Ortsbild negativ.

Fur die Fassadengestaltungen ist Verblendmauerwerk unzulassig.

Traditionell kommt in der Fischland-Darfl Region Auflenputz oder Putz in Kombination mit
Holzverkleidungen vor. Verblendmauerwerk ist eher untypisch fur diese Region. Da auch bei
zukunftigen Bauwerken auf traditionelle Bauweisen Wert gelegt werden soil, ist Verblend-
mauerwerk im Bebauungsplan ausgeschlossen worden.

3.9 Kennzeichnungen/Nachrichtliche Obernahmen

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegt zum Teil in einem hochwassergefahrde-
ten Bereich. Als Bemessungshochwasser (Ostsee) gilt fib- die Ortslage Prerow em n Bemes-
sungshochwasser (BHVV) von 2,70 m Ober HN. Fur einen ausreichenden Sturmflutschutz
sind einschlielllich Wellenauflauf Gelandehohen von 3,50 m erforderlich. Bis zur endgultigen
Realisierung der im Rahmen des Sturmflutschutzes erforderlichen MaRnahmen kann im
Sturmflutfall eine Oberflutung des Gelandes aus Richtung West nicht ausgeschlossen wer-
den. Hierauf ist im Bebauungsplan ausdrucklich hingewiesen worden.
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4 UMWELTBERICHT

4.1 Einleitung

4.1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist nach § 2 BauGB Abs. 4 fur die Belange des
Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § la BauGB eine UmweltprOfung durchzufuhren.
„...Die UmweltprOfung bezieht sich auf das, was nach gegenwartigen Wissensstand und all-
gemein anerkannten Prafmethoden verlangt werden kann".

Die Umweltprafung ist em n formales Verfahren. Zunachst wird der heutige Zustand des Rau-
mes beschrieben, dazu gehoren die naturraumlichen und geologischen Grundlagen, die kli-
matischen und hydrologischen Verhaltnisse, die Pflanzen- und Tierwelt und das Land-
schaftsbild. Die SchutzgOter werden nach ihrer Bedeutung bewertet. Anschlieflend werden
die bei der Umsetzung des B -Planes entstehenden Auswirkungen untersucht und geprOft, ob
sich daraus erhebliche und/oder nachhaltige Beeintrachtigungen fur Natur und Landschaft
ergeben.

4.1.2 Methodik der Umweltprufung

Die Umweltauswirkungen, die nach der UmweltprOfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermit-
telt wurden, sind zu beschreiben und zu bewerten. Dies erfolgt nach dem Prinzip der okolo-
gischen Wirkungsanalyse und der sich ergebenden Risikoeinschatzung.
Die Untersuchung erfolgt fur die einzelnen SchutzgOter Boden, Grund- und Oberflachenwas-
ser, Klima/Luft, Arten und Lebensraume, Landschaftsbild, Mensch und Gesundheit, Kultur-
und Sachguter. Aus Grunden der Obersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit werden die fol-
genden Arbeitsschritte fur jedes Schutzgut aufeinanderfolgend dargestellt.
Arbeitsschritte:
Bestandsaufnahme der erheblich beeinflussten Aspekte,
Bewertung der Leistungsfahigkeit und der Empfindlichkeit der SchutzgOter,
Ermittlung der Vorbelastungen, damit Status-quo-Prognose bei Nichtdurchfuhrung der Pla-
nung
Darstellung der nnoglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die SchutzgOter, getrennt nach
baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Auswirkungen
Prognose der Entwicklung bei DurchfOhrung der Planung, Bewertung des Risikos einer Be-
eintrachtigung der SchutzgOter
geplante Maanahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen
Auswirkungen
Beschreibung eventueller Planungsalternativen unter Berucksichtigung der Ziele und des
raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

4.1.3 Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum ist fur die einzelnen SchutzgOter nach den im allgemeinen zu er-
wartenden Auswirkungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Nur fur
die Themen Landschaftsbild, Mensch und Gesundheit geht der Untersuchungsraum Ober
den Geltungsbereich hinaus.

4.1.4 Planerische Vorgaben

Es erfolgt eine Darstellung der festgesetzten Ziele des Umweltschutzes aus den Obergeord-
neten Fachgesetzen und Fachplanen.
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Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Vorpommern
Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich mit besonderer Bedeutung fOr den Natur-
haushalt und gleichrangiger Funktion fOr die landschaftsgebundene Erholung.
Hier 1st aufgrund einer relativ geringen Storungsempfindlichkeit eine gleichrangige BerOck-
sichtigung der AnsprOche des Naturhaushaltschutzes und der landschaftsgebundenen Erho-
lung i.d.R. moglich.

Regionales Raumordnungsprogramm Vorpommem
Die Gemeinde Ostseebad Prerow wird als Fremdenverkehrsschwerpunkt ausgewiesen. Als
allgemeines Entwicklungsziel ist die Entwicklung des Fremdenverkehrs als wettbewerbsfahi-
ger Erwerbszweig zu fordern. Es sollen Projekte unterstutzt werden, die zur Saisonverlange-
rung beitragen, sofern sie umwelt- und raumvertraglich konzipiert sind.
Weiterhin 1st das Gemeindegebiet em n Vorsorgeraum fur Naturschutz und Landschaftspflege.
Diese Vorsorgeraume haben besondere Bedeutung fur den Natur- und Landschaftsschutz,
kir den Trinkwasserschutz und als Erholungsgebiete. Der weitgehende ausgeglichene Na-
turhaushalt und das relativ ungestorte Landschaftsbild soli im Interesse des Landschafts-
schutzes und des Fremdenverkehrs erhalten und verbessert werden.

Flachennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Prerow
Die Plangebietsflache war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Flachennutzungsplans Tell der
Gemeinde Born a. Darf3. Durch die Eingemeindung der Flache unterliegt sie nunmehr der
Planungshoheit der Gemeinde Ostseebad Prerow. Die Anpassung des Flachennutzungspla-
nes erfolgt in einem Erganzungsverfahren.

4.2 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes

Im nordwestlichen Bereich der Gemeinde Osteebad Prerow befindet sich eine ehemals mili-
tarisch genutzte Liegenschaft in Nachbarschaft zu einem ehemaligen Ferienobjekt. Beide
Objekte stehen seit Jahren leer, sind in der bestehenden Form nicht welter nutzbar und zu-
nehmend dem Verfall preisgegeben.
Unmittelbar am Bernsteinweg gelegen, stellen sie einen erheblichen stadtebaulichen Miss-
stand dar. Verschiedene Nutzungsabsichten in der Vergangenheit konnten aufgrund der
komplizierten Standortbedingungen (umgebende Waldflachen, DOnenbiotope) bisher nicht
umgesetzt werden. Gemeindliches Planungsziel 1st jedoch weiterhin die Beseitigung des
stadtebaulichen Missstandes und Aufwertung der Liegenschaft im Bereich einer touristischen
Nutzung.
Im westlichen Bereich wird em n sonstiges Sondergebiet „Hotel" ausgewiesen. Dieses dient
der Unterbringung eines Hotels sowie erganzender touristischer Versorgungs- und Dienst-
leistungseinrichtungen.
FOr das ehemalige Interflug Gelande 1st em n reines Wohngebiet im Bebauungsplan festge-
setzt worden.
Innerhalb des reinen Wohngebietes sind Nebenanlagen, Garagen und Oberdachte Stellplat-
ze nur innerhalb der Oberbaubaren GrundstOcksflachen zulassig. Damit soli sichergestellt
werden, dass zu den umgebenden sensiblen und geschatzten Landschaftsbestandteilen
(Waldflachen, DOnenbiotope) em n ausreichender Abstand eingehalten wird.
Im Bebauungsplan 1st die zulassige Grundflache fOr das sonstige Sondergebiet „Hotel" mit
4.500 m2 und für das reine Wohngebiet mit 300 m2 festgesetzt worden. Die zulassige Grund-
flache fOr das Hotel umfasst auch die Grundflachen, durch die das BaugrundstOck lediglich
unterbaut wird.
Fur das sonstige Sondergebiet „Hotel" 1st eine Firsthohe von 20 m festgesetzt worden. Bel
der hOhenmaaigen Einordnung des geplanten Baukorpers sollte aus GrOnden des Orts- und
Landschaftsbildes die Hohe des umgebenden Waldes nicht Oberschritten werden. FOr das
reine Wohngebiet 1st eine Firsthohe von 12 m Ober HN festgesetzt worden. Bel einer Gelan-
dehohe von ca. 2,50 m Ober HN ergibt sich eine Firsthohe von ca. 9,50 m Ober Gelande.
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Die Verkehrserschlieflung des sonstigen Sondergebietes „Hotel" erfolgt Ober eine Grund-
stOckszufahrt vom Bernsteinweg. Das reine Wohngebiet wird Ober eine GrundstOckszufahrt
Ober die Villenstralle erschlossen.

4.3 Umweltauswirkungen

4.3.1 Schutzgut Boden

Bestandserfassung

Das Untersuchungsgebiet gehort naturraumlich betrachtet zur Landschaftszone
"Ostsseekustengebiet" in der Groillandschaft "Nordfiches Insel- und Boddengebiet" und in
der Landschaftseinheit „Fischland-Dara-Zingst und Barther Boddenkette".
Der Untersuchungsraum wird durch junge Boden, die sich auf den im Holozan abgelagerten
Kusten- und DOnensanden gebildet haben, gepragt.
Den geologischen Bau des Gebietes bestimmen Meeressandebenen, kr marine Sandakku-
mulationen typische Elemente. Es herrschen Bodengesellschaften auf Oberwiegend sandi-
gen Sedimenten der Alt- und Jungmoranengebiete var.
lnnerhalb der geplanten Baugebiete sind die Boden durch Bebauung und Versiegelung be-
reits Ober einen langeren Zeitraum beeintrachtigt.
Nach dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan sind keine Baden mit mittlerer oder hoher
natOrlicher Ertragsfahigkeit betroffen. Es handelt sich urn Grenzertragsboden Oberwiegend
mineralischer Standorte.
Die SchutzwOrdigkeit der Boden ist von der Naturlichkeit bzw. der Intensitat der menschli-
chen Tatigkeit abhangig. Sandboden sind aufgrund ihres gerade in diesem Bereich relativ
jungen Alters wertvoll. Allerdings ist aufgrund der anthropogenen Beeinflussung nur von ei-
ner mafligen SchutzwOrdigkeit auszugehen.

4.3.1.2 Auswirkungen des Planvorhabens

Mit der moglichen Bebauung der Flachen kommt es zu einer dauerhaften Versiegelung von
Bodenflachen und damit zur dauerhaften Storungen des Luft- und Wasseraustausches.
Diese findet aber weitgehend auf bereits bebauten Flachen statt. Eine Zunahme der Versie-
gelung findet nur in geringem Umfang statt.
Es ergibt sich nur eine geringe Beeintrachtigung gegenOber Verlust der natOrlichen Boden-
funktion. Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Oberwa-
chungsvorschrift § 4c BauGB eingeschatzt.
Vermeidungs- oder Minimierungsmaanahmen sind nicht sinnvoll umsetzbar. Alternativen
sind aufgrund der Nutzung vorbelasteter Standorte nicht vorhanden.

4.3.2 Schutzgut Wasser

4.3.2.1 Bestandserfassung

Grundwasser
Grundwasser als abiotische Landschaftskomponente hat neben seiner Bedeutung als Was-
serreservoir fur den Menschen ebenso wichtige Funktionen im Naturhaushalt.
Der Grundwasserleiter steht fast flachendeckend nah an der Oberflache an. Im Bereich des
Untersuchungsgebietes sind die Uberwiegend holozanen Sande vorherrschend. Diese sind
2 — 5 m machtig und fein- bis mittelsandig ausgebildet. GegenOber flachenhaft eindringenden
Schadstoffen ist der unbedeckte Grundwasserleiter ungeschutzt.
Das oberflachennahe Grundwasser steht mit den Oberflachengewassern in hydraulischem
Zusammenhang und wird damit durch die Wasserstande von Ostsee und Bodden unmittel-
bar beeinflusst.
Nach dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan befindet sich das Untersuchungsgebiet im
Bereich mit sehr hoher SchutzwOrdigkeit des Grund- und Oberflachenwassers.
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Trinkwasserschutzzonen sind nicht vorhanden.
Fur die Bewertung des Grundwasserpotentials in Hinblick auf die Auswirkungen des Plan-
vorhabens sind die Grundwasserneubildungsrate und die Geschutztheit des Grundwassers
von Bedeutung.
Nach Informationen vom Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern1 betragt die Grundwasserneubildungsrate 20-25%. Allerdings ist der fOr die
Bebauung vorgesehene Bereich bereits heute versiegelt und steht nicht fOr die Grundwas-
serneubildung zur Verfugung. Damit besitzt das Untersuchungsgebiet em n geringe Bedeu-
tung.
Das Gebiet besitzt nur eine geringe Bedeutung als Trinkwasserreservoir, da keine Schutzzo-
nen ausgewiesen. Auflerdem ist das oberflachennah anstehende Grundwasser aufgrund der
hydrologischen Verbindung zum Bodden und der Ostsee als Trinkwasser eher ungeeig net.
Insgesamt besitzt das Untersuchungsgebiet in Hinblick auf das Grundwasserpotential eine
geringe Bedeutung.

4.3.2.2 Auswirkungen des Planvorhabens

Wahrend der Bauphase sind nur geringe Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten.
Bel dem heutigen Stand der Technik ist nur in geringem Umfang mit Verschmutzungen zu
rechnen. Grundwasserabsenkungen sind auch kaum zu erwarten, da in den Randbereichen
schon Bebauung vorhanden ist.
Beeintrachtigungen fur das Grundwasser ergeben sich anlagebedingt durch die Versiege-
lung und die damit einhergehende Reduzierung der fur die Grundwasserneubildung verfug-
baren Flache. Diese Auswirkungen sind aber aufgrund der vorhandenen Versiegelung nur
gering.
Es ergeben sich nur geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser. Die ermittelten
Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Obervvachungsvorschrift § 4c BauGB
eingeschatzt.
Vermeidungs- oder Minimierungsmagnahmen sind nicht sinnvoll umsetzbar. Alternativen
sind aufgrund der Nutzung vorbelasteter Standorte nicht vorhanden.

4.3.2.3 Oberflachenwasser

Im Bereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Oberflachengewasser. Es gibt keine
Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflachenwasser.

4.3.3 Klima, Luft

4.3.3.1 Bestandserfassung / Bewertung

Das Planungsgebiet wird aufgrund des umgebenden Meeres vorn ozeanischen Klima West-
europas stark beeinflusst. Besonders stark ist das Areal den ozeanischen EinflOssen des
WestwindgOrtels ausgesetzt. Im unmittelbaren KOstenbereich gehOrt die Land-See-
Windzirkulation, die aufgrund von Druckdifferenzen zwischen Land und Meer infolge des
unterschiedlichen Warmeabsorptions- und Strahlungsreflexionsvermbgens beider Medien
entstehen, zu den besonderen Merkmalen.
Der temperaturausgleichende Einfluss der Ostsee manifestiert sich in relativ geringen Tern-
peratur-Jahresschwankungen (Amplitude 17-18 C). Die Durchschnittstemperaturen im FrOh-
jahr und Sommer liegen etwas niedriger, der herbstliche und winterliche Durchschnitt etwas
hOher als weiter im Binnenland. Die Mittelwerte der Jahressummen der Niederschlage betra-
gen zwischen 500 und 600 mm. Der unmittelbare KUstenbereich zeichnet sich durch deutlich
geringere Niederschlagsmengen, als das KOstenklima im Allgemeinen, aus.

LINFOS light, 2004
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Das Mikroklima des unmittelbaren Untersuchungsgebietes entspricht aufgrund des hohen
Bebauungsgrades, aber auch des hohen Waldanteils einem Stadtrandklimatop. Mikroklima-
tisch findet em n intensiver Ausgleich zwischen den stark schwankenden Temperaturen auf
den versiegelten und bebauten Flachen und der ausgleichenden Wirkung des Waldes statt.
Da das Untersuchungsgebiet ca. 300 m von der KOstenlinie entfernt ist und sich damit im
standigen Luftaustausch befindet, weist es eine geringe Empfindlichkeit auf.

4.3.3.2 Auswirkungen des Planvorhabens

Wesentliche anlagebedingte Auswirkungen ist die Anderung des Mikroklimas durch die Ver-
siegelung und Bebauung. Aufgrund der Nutzung bereits bebauter Flachen sind die Beein-
trachtigungen nur als gering einzuschatzen.

4.3.4 Arten und Lebensgemeinschaften

4.3.4.1 Bestandserfassung

Heutige potentielle natiirliche Vegetation
Die heutige potentielle naturliche Vegetation stellt die Vegetation dar, die sich auf einem
Standort bei einer sofortigen Beendigung des menschlichen Einflusses einstellen wurde.
Im Untersuchungsgebiet waren Steileichen-Buchenwalder ausgepragt.

Aktuelle Vegetation — Biotoptypen

Das Bebauungsplangebiet wird von einem naturnahen Kiefern-Trockenwald auf SanddOnen
gepragt. Dieser wird von zwei Siedlungsbrachen unterbrochen. Das ehemalige Militarobjekt
zu einem hohen Anteil bebaut und mit Betonflachen versiegelt. Eine Ruckgewinnung durch
die Ansiedlung typischer Pionierpflanzen hat nur zu einem geringen Anteil bisher stattgefun-
den. Die Bedeutung als Lebensraum ist daher insgesamt nur gering.
Auch das Gelande des ehemaligen Ferienheimes ist von Bebauung gepragt, hier ist der An-
teil offener Flache allerdings holler. Kleinflachig haben sich ruderale Strukturen herausgebil-
det. Insgesamt handelt es sich aber auch urn eine typische Entwicklung eines brachgefalle-
nen Siedlungsbereiches.
Der Kiefern-Trockenwald stellt einen Lebensraum mit sehr hoher Bedeutung dar, da er aus
einer naturlichen Entwicklung hervorgegangen ist.

Fauna

Fledermause

Da die Nutzung im ehemaligen NVA-Objekt und dem Interflug-Objekt bereits seit langerer
Zeit eingestellt wurde, erfolgte im Sommer/Herbst 2008 Untersuchungen zum Vorkommen
von Fledermausen in beiden Objekten durch Herrn Pommeranz. Diese wurde erganzt durch
eine Winterkartierung, durchgefuhrt von Herrn Treibel im Februar/Marz 2009.
Im ehemaligen NVA-Objekt wurden 11 Quartiere bzw. Quartierbereiche der Arten Zwergfle-
dermaus, Mackenfledermaus und Braunes Langohr festgestellt werden. Ein Sommer- und
zwei Zwischenquartiere der Zwergfledermaus befinden sich im Hauptgebaude. Dazu Konn-
ten em n Sommerquartier der Muckenfledermaus und Zwischenquartier des Groflen Langohr
nachgewiesen werden. Im Geratehaus finden sich em n Sommer- und em n Zwischenquartier
der Zwergfledermaus.
Die Winterkartierung erbrachte den Nachweis von 3 Winterquartieren von Zwerg-
/Muckenfledermaus mit geringen lndividuenzahlen. In Verbindung mit den Kotresten wird von
einer Individuenzahl von 20-30 ausgegangen.
In der KFZ-Halle wurden 3 Winterquartiere der Zwergfledermaus mit einzelnen Individuen
sowie Kot- und Fraflplatze vom Braunen Langohr gefunden.
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Im ehemaligen Ferienheim der „Interflug" wurden 7 Sommerquartiere von Zwerg- Muckenfle-
dermausen und einer mittelgrogen Art festgestellt. Im ehemaligen KOhlraum und weiteren
Raumen wurden indgesamt 4 VVinterquartiere der Zwergfledermaus nachgewiesen. Aufgrund
der massiven Kotablagerungen ist von einer WinterquartiergroRe von 300-350 Individuen
auszugehen. Dabei kommen neben der Zwerg-/Muckenfledermaus auch das Braune Lang-
ohr und die BreitflOgelfledermaus var.

Vogel

Die VValdflachen im Bereich des Bebauungsplanes sowie angrenzend sind von hoher Bedeu-
tung als Lebensraum kir zahlreiche Vogelarten. Die fur Bebauung vorgesehenen Flachen
besitzen aufgrund der vorhandenen Bebauung und dem geringen Anteil an GrOnstrukturen
nur em n geringes Lebensraumpotenzial fOr Vogel. Hinweise auf gebaudebewohnende Arten
wurden im Zusammenhang mit der Winterkartierung gesammelt.
Es wird eingeschatzt, dass sich die Auswirkungen auch ohne eine detaillierte Erfassung der
vorkommenden Vogelarten einschatzen lassen.
Im Hauptgebaude des ehemaligen NVA-Objektes wurden 8 Rauchschwalben- und 3 Haus-
rotschwanznester gefunden. In der ehemaligen KFZ-Halle wurden 1 Rauchschwalben- und 1
Hausrotschwanznest nachgewiesen. Im ehemaligen Ferienheim der „Interflug" wurden 2
Rauchschwalben- und 2 Hausrotschwanznester entdeckt. FOr Rauchschwalben ist insbe-
sondere das ehemalige NVA-Objekt em n hoch zu bewertender Standort.

Zauneidechse
Ebenfalls im Zusammenhang mit der VVinterkartierung der Fledermause wurde durch Herrn
Triebel eine Potentialabschatzung zum Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) vor-
genommen. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass das ehemalige NVA-Gelande aufgrund der
ganztags besonnten betonierten Flachen in Verbindung mit der geschutzten Lage em n hervor-
ragendes Jagd- und Lebenshabitat fur die Zauneidechse darstellt. Ein Vorkommen der
Zauneidechse kann somit nicht ausgeschlossen werden.

4.3.4.2 Auswirkungen

Die vorgesehene Bebauung findet im wesentlichen auf den bereits bebauten Flachen statt.
Es kommt nur in geringem Umfang zu einer Neuversiegelung damit dem Verlust von Lebens-
raumen. Insofern sind die direkten Auswirkungen auf Biotop nur gering.
im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Parkanlage wird eine Teilflache des Kiefern-
waldes gewandelt. Dazu ist hier eine Reduzierung der Bestockung vorgesehen.
Diese wird im wesentlichen durch die Herausnahme des Buchen-Jungwuchses erfolgen. In
der Folge entsteht eine strukturreiche, naturnahe Parkanlage. In der Gesamtwirkung auf den
Lebensraum sind diese Beeintrachtigungen nur als mittel einzuschatzen.
Mit dem Abriss der vorhandenen Gebaude kommt es zum Verlust von Fledermausquartie-
ren. Dies stellt eine erhebliche Beeintrachtigung von besonders wertvollen, geschOtzten Tie-
rarten dar. Fur die vorgefundenen Sommer- und Winterquartiere kann durch Schaffung ent-
sprechender Alternativquartiere Ersatz geschaffen werden.
Dazu ist der Ausbau eines ehemaligen Wasserpumpenraumes im DOnenbereiche sOdlich
des Interflug-Gebaudes vorgesehen. Dieses soil durch einen zusatzlichen Raum erweitert
und fledermausgerecht ausgebaut werden. Weiterhin sollen in der naheren Umgebung 5
Fledermauswinterkasten an Baumen angebracht werden. An den neu zu errichtenden Ge-
bauden sollen 5 — 10 Fledermauseinbausteine und 2 Fledermaus-Spaltenquartiere in den
Dachbereichen der Gebaude eingebaut werden.
Bei der Bepflanzung der Freiflachen sollen heimische Baum- und Straucharten, aber auch
fur nachtaktive Falter und andere Insekten attraktive Pflanzenarten berOcksichtigt werden.
Fur die gebaudebewohnenden Vogelarten gehen mit dem Abriss der Gebaude Nichtmog-
lichkeiten verloren. Bei den neu entstehenden Gebauden sollen entsprechende Vorkehrun-
gen geschaffen werden. Auch der Bau eines separaten Schwalbenturmes ist mOglich.
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FOr die Hausrotschwanzpaare sind an Baumen in der naheren Umgebung 9 Nistkasten in
der Nahe der Fledermauskasten anzubringen.
FOr die Zauneidechse wird innerhalb der GrOnflache mit der Zweckbestimmung „Parkanlage"
an einer entsprechend ausgelichteten SteIle in SOdhanglage eine Grube mit Asten und Ge-
rbil angelegt. VVeitere Gerollhaufen werden in der GrOnanlage und im Randbereich des VVal-
des angelegt.

Es ergeben sich insgesamt mittlere Beeintrachtigung gegenOber dem Schutzgut Arten und
Lebensgemeinschaften. Die ermittelten Auswirkungen werden mit Ausnahme der Beein-
trachtigungen der Fledermause als nicht erheblich im Sinne der Oberwachungsvorschrift §
4c BauGB eingeschatzt.

4.3.5 Schutzgebiete

Teile der Halbinsel Darfl-Zingst gehoren zum Nationalpark „Vorpommersche Boddenland-
schaft". In der Gemeinde Ostseebad Prerow betrifft das die Niederungsbereiche des Prerow
Stroms. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich auflerhalb des National-
parks, gehOrt aber zum Landschaftsschutzgebiet ,Boddenlandschaft'. Dieses besitzt eine
grolle Bedeutung fur die nordischen Zugvogel, die in der Boddenregion auf ihrem Herbst-
und FrOhjahrszug rasten. Das Landschaftsschutzgebiet erstreckt sich fast Ober die gesamte
Boddenregion des ehemaligen Landkreises Ribnitz-Damgarten. Von den Bestimmungen der
Gebietsverordnung ausgenommen sind lediglich die im Zusammenhang bebauten Ode und
Ortsteile in der Ausdehnung des Innenbereichs gembil § 34 des Baugesetzbuchs. Nach ak-
tueller Auslegung dieser Vorschrift gehbren die Flachen, die sich zwar innerhalb des Sied-
lungsbereichs einer Gemeinde befinden, bei denen der Bebauungszusammenhang aber
verloren gegangen ist, zum Landschaftsschutzgebiet.
Weiterhin befindet sich das Untersuchungsgebiet auflerhalb, aber im Randbereich des EU-
Vogelschutzgebietes „VVestrOgensche Boddenlandschaft mit Hiddensee" (SPA15, DE 1543-
401) und des FFH-Gebietes „Vorpommersche Boddenlandschaft" (DE 1544-302).
Hingegen liegt es innerhalb des Important Bird Area (IBA) "Vorpommersche Kusten- und
Boddenlandschaft" (MV022). Das Gebiet ist vor allem kir ziehende \Nasser- und VVatvogel
sowie Kraniche, Seeadler, Kornweihe und VVanderfalke von Bedeutung. 35 Zielarten nutzen
das Gebiet zur Nahrungsaufnahme, als Rast-, Schlaf- und teilweise als Mauserplatz. Rh- 12
Zielarten ist es Brutgebiet. Die Zugrast- und Nahrungsbiotope bestehen vornehmlich aus
VVasserflachen und weiten Acker- und GrOnlandflachen.
Da sich das Plangebiet innerhalb der Ortslage Prerow befindet und eine Erweiterung der
Bebauung nur in geringem Umfang stattfindet, sind keine weiteren Auswirkungen auf alle
erwahnten Schutzgebiete zu befOrchten.
Das Bebauungsplangebiet befindet sich in einer DOnenlandschaft, die durch die vorhandene
Bebauung bereits erheblich geschadigt wurde. Der Wald im sudlichen Teil des Plangebietes
muss aber als naturnaher Kiefernwald auf DOnenflachen angesprochen werden und unter-
liegt damit dem Schutz nach § 20 LNatG M -V. Durch die Baugebiet wird in den Wald nicht
eingegriffen.
Ein Teilbereich der nordlich gelegenen Waldflache soli aber im Zusammenhang mit dem Ho-
telbetrieb zu einer naturnahen Parkanlage umgewandelt werden. Dazu ist die Herausnahme
von Baumen erforderlich. Dies wird vorrangig den bereits vorhandenen Buchenaufwuchs
betreffen, so dass der Charakter der DOnenlandschaft eher betont wird. Die Beeintrachtigun-
gen in diesem Zusammenhang sind mittel.

4.3.6 Landschaftsbild

4.3.6.1 Bestandserfassung

Der Untersuchungsraum fOr das Landschaftsbild geht an sich Ciber den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes hinaus, da eine optische VVirkung auch aus grbflerer Entfernung mOglich
ist.
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Allerdings ist die Sichtbarkeit durch die umgebenden Waldflachen stark begrenzt. Die kOnfti-
ge Bebauung findet auf bereits bebauten Flachen statt. Das Sondergebiet Hotel entsteht auf
einer durch zwei grofle, in einem desolaten Zustand befindliche Baukorper mit einer grollen
betonierten Hofflache. Dieser Raum unterliegt in Verbindung mit der Starle Bernsteinweg
und dem Grollparkplatz auf der anderen Stragenseite einer starken baulichen Pragung.
Das Wohngebiet entsteht auf einer durch Wald abgeschirmten Flache. Diese ist durch das
aus mehreren Baukorpern bestehende Gebaude des ehemaligen Ferienheimes gepragt.

4.3.6.2 Auswirkungen

Die Firsthohe im Sondergebiet „Hotel" wird auf maximal 20 m Ober HN begrenzt.
Damit wird gewahrleistet, dass die neue Bebauung nicht Ober die umgebenden Baumbe-
stande hinaus ragt. Somit beschranken sich die Auswirkungen auf eine kleinen Sichtraum an
der Strafle und die unmittelbare Umgebung. Aufgrund der vorhandenen baulichen Pragung
sind die Beeintrachtigungen fOr das Landschaftsbild nur gering.
Fur das reine Wohngebiet gibt es die Beschrankung der Firsthohe auf 12 m. Hier ist die
Sichtbarkeit noch enger begrenzt. Aber auch hier ist der Raum bereits bauliche gepragt und
die Beeintrachtigungen gering.
lnsgesamt ergeben sich nur geringe Beeintrachtigungen fur das Landschaftsbild. Die ermit-
telten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Oberwachungsvorschrift § 4c
BauGB eingeschatzt.
Die sinnvollen Vermeidungsmanahmen wurden mit der Begrenzung der Firsthohe bereits
getroffen.

4.3.7 Mensch und Gesundheit

4.3.7.1 Erfassung

Das Bebauungsplangebiet wird durch die Waldbereich von der Umgebung abgeschirmt. Fur
das Schutzgebiet Mensch sind mogliche Belastungen fur die Wohnqualitat von Bedeutung.
Diese sind einseitig entlang des Bernsteinweges und in der Ortslage moglich.
Dieser gesamte Bereich ist heute bereits durch den Verkehr zu touristischen Einrichtungen
am Bernsteinweg, insbesondere den Grollparkplatz und den Campingplatz gepragt.

4.3.7.2 Auswirkungen des Planvorhabens

Die Zunahme des Verkehrs durch die Hotelanlage ist in der Relation zur vorhandenen Belas-
tung nur gering. Es ergibt sich nur eine geringe Beeintrachtigung gegenOber dem Schutzgut
Mensch. Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Uberwa-
chungsvorschrift § 4c BauGB eingeschatzt.

4.3.8 Kultur- und Sachgilter

Kultur- und Sachguter sind nach heutigem Kenntnisstand von dem Bebauungsplan nicht be-
troffen.

4.4 Monitor ing

Mit dem Monitoring geht die Planung und Verantwortung auch nach der Bekanntmachung
des Bauleitplans weiter. Die Folgen der verwirklichten Planung sind weiterhin zu beobachten.
Weiterhin soli OberprOft werden, wie die Mallnahmen zugunsten der Umwelt, die der Plan
vorsieht vollzogen werden.

- Kontrolle der Nutzungsintensitat in der Parkanlage
- Jahrliche Kontrolle der Ersatzlebensraume der geschutzten Arten im Juni sowie des

Winterquartiers im Februar Ober den Zeitraum von 3 Jahren. Ein Bericht Ober die
Kontrollen ist dem LUNG jeweils zum 1.8. des Jahres unaufgefordert zuzusenden.
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4.5 Zusammenfassung

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes 1st nach § 2 BauGB Abs. 4 fur die Belange des
Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § la BauGB eine Umweltprufung durchzufOhren.
„...Die Umweltprafung bezieht sich auf das, was nach gegenwartigen Wissensstand und all-
gemein anerkannten PrOfmethoden verlangt werden kann.
Die Umweltauswirkungen, die nach der UmweltprOfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermit-
telt wurden, sind zu beschreiben und zu bewerten. Dies erfolgt nach dem Prinzip der okolo-
gischen Wirkungsanalyse und der sich ergebenden Risikoeinschatzung.
Der Untersuchungsraum 1st fur die einzelnen SchutzgOter nach den im allgemeinen zu er-
wartenden Auswirkungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.
Nur far die Themen Landschaftsbild, Mensch und Gesundheit geht der Untersuchungsraum
Ober den Geltungsbereich hinaus.
Im westlichen Bereich des Bebauungsplanes wird em n sonstiges Sondergebiet „Hotel" aus-
gewiesen. Dieses dient der Unterbringung eines Hotels sowie erganzender touristischer Ver-
sorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen.
Far das ehemalige Interflug Gelande 1st em n reines Wohngebiet im Bebauungsplan festge-
setzt word en .

Schutzgut Boden
Mit der mog lichen Bebauung der Flachen kommt es zu einer dauerhaften Versiegelung von
Bodenflachen und damit zur dauerhaften Storungen des Luft- und Wasseraustausches. Die-
se findet aber weitgehend auf bereits bebauten Flachen statt. Eine Zunahme der Versiege-
lung findet nur in geringem Umfang statt.
Es ergibt sich nur eine geringe Beeintrachtigung gegenaber Verlust der naturlichen_Boden-
funktion. Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Uberwa-
chungsvorschrift § 4c BauGB eingeschatzt.

Schutzgut Wasser
Beeintrachtigungen far das Grundwasser ergeben sich anlagebedingt durch die Versiege-
lung und die damit einhergehende Reduzierung der far die Grundwasserneubildung verfOg-
baren Flache. Diese Auswirkungen sind aber aufgrund der vorhandenen Versiegelung nur
gering.
Es ergeben sich nur geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser. Die ermittelten
Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Oberwachungsvorschrift § 4c BauGB
eingeschatzt.
Klima, Luft
Wesentliche anlagebedingte Auswirkungen 1st die Anderung des Mikroklimas durch die Ver-
siegelung und Bebauung. Aufgrund der Nutzung bereits bebauter Flachen sind die Beein-
trachtigungen nur als gering einzuschatzen.

Arten und Lebensgemeinschaften
Die vorgesehene Bebauung findet im wesentlichen auf bereits bebauten Flachen statt. Es
kommt nur in geringem Umfang zu einer Neuversiegelung damit dem Verlust von Lebens-
raumen. Insofern sind die direkten Auswirkungen auf Biotope nur gering.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Parkanlage wird eine Teilflache des Kiefern-
waldes gewandelt. Dazu ist hier eine Reduzierung der Bestockung vorgesehen. Diese wird
im Wesentlichen durch die Herausnahme des Buchen-Jungwuchses erfolgen. In der Folge
entsteht eine strukturreiche, naturnahe Parkanlage. In der Gesamtwirkung auf den Lebens-
raum sind diese Beeintrachtigungen nur als mittel einzuschatzen.
Mit dem Abriss der vorhandenen Gebaude kommt es zum Verlust von Fledermausquartie-
ren. Dies stellt eine erhebliche Beeintrachtigung von besonders wertvollen, geschutzten Tie-
rarten dar. Fur die vorgefundenen Sommer- und Winterquartiere kann durch Schaffung ent-
sprechender Alternativquartiere Ersatz geschaffen werden.
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FOr die gebaudebewohnenden Vorgelarten gehen mit dem Abriss der Gebaude NichtmOg-
lichkeiten verloren. Bei den neu entstehenden Gebauden sollen entsprechende Vorkehrun-
gen geschaffen werden. Auch der Bau eines separaten Schwalbenturmes ist moglich.
FOr die Hausrotschwanzpaare sind an Baumen in der naheren Umgebung 9 Nistkasten in
der Nahe der Fledermauskasten anzubringen.
FOr die Zauneidechse wird innerhalb der GrOnf!ache mit der Zweckbestimmung „Parkanlage"
an einer entsprechend ausgelichteten SteIle in SOdhanglage eine Grube mit Asten und Ge-
rbil angelegt. VVeitere Gerollhaufen werden in der GrOnanlage und im Randbereich des Wal-
des angelegt.
Es ergeben sich insgesamt mittlere Beeintrachtigung gegenOber dem Schutzgut Arten und
Lebensgemeinschaften.

Schutzgebiete

Teile der Halbinsel Darfl-Zingst gehbren zum Nationalpark „Vorpommersche Boddenland-
schaft". In der Gemeinde Ostseebad Prerow betrifft das die Niederungsbereiche des Prerow
Stroms.. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich auflerhalb des National-
parks, gehbrt aber zum Landschaftsschutzgebiet ,Boddenlandschaft'. Dieses besitzt eine
grofle Bedeutung Mr die nordischen Zugvbgel, die in der Boddenregion auf ihrem Herbst-
und FrOhjahrszug rasten.
VVeiterhin befindet sich das Untersuchungsgebiet auflerhalb, aber im Randbereich des EU-
Vogelschutzgebietes „VVestrOgensche Boddenlandschaft mit Hiddensee" (SPA15, DE 1543-
401) und des FFH-Gebietes „Vorpommersche Boddenlandschaft" (DE 1544-302). Hingegen
liegt es innerhalb des Important Bird Area (IBA) "Vorponnmersche Kusten- und Boddenland-
schaft" (MV022).
Da sich das Plangebiet innerhalb der Ortslage Prerow befindet und eine Erweiterung der
Bebauung nur in geringem Umfang stattfindet, sind keine weiteren Auswirkungen auf alle
erwahnten Schutzgebiete zu befurchten.
Das Bebauungsplangebiet befindet sich in einer DOnenlandschaft, die durch die vorhandene
Bebauung bereits erheblich geschadigt wurde. Der Wald im sOdlichen Tell des Plangebietes
muss aber als naturnaher Kiefernwald auf DOnenflachen angesprochen werden und unter-
liegt damit dem Schutz nach § 20 LNatG M -V. Durch die Baugebiete wird in den Wald nicht
eingegriffen. Ein Teilbereich der nordlich gelegenen Waldflache soil aber im Zusammenhang
mit dem Hotelbetrieb zu einer naturnahen Parkanlage umgewandelt werden. Dazu ist die
Herausnahme von Baumen erforderlich. Dies wird vorrangig den bereits vorhandenen Bu-
chenaufwuchs betreffen, so dass der Charakter der DOnenlandschaft eher betont wird. Die
Beeintrachtigungen in diesem Zusammenhang sind mittel.

Landschaftsbild
Die Firsthohe im Sondergebiet „Hotel" wird auf maximal 20 m Ober HN begrenzt. Damit wird
gewahrleistet, dass die neue Bebauung nicht Ober die umgebenden Baumbestande hinaus
ragt. Somit beschranken sich die Auswirkungen auf eine kleinen Sichtraum an der Stralle
und die unmittelbare Umgebung. Aufgrund der vorhandenen baulichen Pragung sind die
Beeintrachtigungen für das Landschaftsbild nur gering.
FOr das reine Wohngebiet gibt es die Beschrankung der Firsthohe auf 12 m. Hier ist die
Sichtbarkeit noch enger begrenzt. Aber auch hier ist der Raum bereits bauliche gepragt und
die Beeintrachtigungen gering.
lnsgesamt ergeben sich nur geringe Beeintrachtigungen fOr das Landschaftsbild. Die ermit-
telten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Oberwachungsvorschrift § 4c
BauGB eingeschatzt.

Mensch und Gesundheit
Die Zunahme des Verkehrs durch die Hotelanlage ist in der Relation zur vorhandenen Belas-
tung nur gering. Es ergibt sich nur eine geringe Beeintrachtigung gegeniAber dem Schutzgut
Mensch. Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Oberwa-
chungsvorschrift § 4c BauGB eingeschatzt.
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Kultur- und Sachgater
Kultur- und Sachguter sind nach heutigem Kenntnisstand von dem Bebauungsplan nicht be-
troffen.

5 ERGEBNISSE DER BEHORDENBETEILIGUNG

Artenschutzrechtliche Belange
Von Seiten des LUNG wurde eine dahingehende PrOfung angeregt, ob artenschutzrechtliche
Verbotstatbestande existieren. Gebaude, die mehrere Jahre nicht genutzt wurden entwickeln
sich bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (insbesondere Zuganglichkeit der Gebaude
und nahrungsreiches Umfeld) regelmallig zu bedeutenden Lebensstatten fur besonders und
streng geschutzte Arten, deren Beeintrachtigung den artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
standen des § 42 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG vom 25.03.2002) unterfallt.
Die Ostlich des Plangebietes umfangreich vorhandenen Feuchtgebiete bieten ideale Nah-
rungsreviere fur gebaudebewohnende Vogel und Fledermause.

Urn die Umsetzbarkeit der Planung nicht zu gefahrden ist es erforderlich, eine Bestandsauf-
nahme der Fledermause, Brutvogel und Herpeten des Plangebietes durchzufuhren. Eventu-
ell vorliegende Ausnahmetatbestande gemarl § 42 Abs. 8 BNatSchG sind darzulegen.

Die Belange des Artenschutzes sind im Rahmen der Aufstellung des B -Plans Nr. 45 „Bern-
steinwegNillenstrafle" umfassend geprOft warden. Da die Nutzung im ehemaligen NVA-
Objekt und dem Interflug-Objekt bereits seit langerer Zeit eingestellt wurde, erfolgten bereits
im Sommer/Herbst 2008 Untersuchungen zum Vorkommen von Fledermausen in beiden
Objekten. Diese wurde erganzt durch eine Winterkartierung im Februar/Marz 2009.

Sowohl im ehemaligen NVA-Objekt als auch auf dem Gelande des ehemaligen Ferienheims
der Interflug Gesellschaft wurden Sommer- und Winterquartiere der Fledermausarten Zwerg-
fledermaus, Muckenfledermaus, Braunes Lang ohr und Grollen Langohr nachgewiesen.

Die Waldflachen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 45 sowie angrenzend sind von hoher
Bedeutung als Lebensraum fur zahlreiche Vogelarten. Die fur Bebauung vorgesehenen Fla-
chen besitzen aufgrund der vorhandenen Bebauung und dem geringen Anteil an GrOnstruk-
turen nur em n geringes Lebensraumpotenzial fur Vogel. Hinweise auf gebaudebewohnende
Arten wurden im Zusamnnenhang mit der Winterkartierung gesammelt.
Sowohl im ehemaligen NVA-Objekt als auch auf dem Gelande des ehemaligen Ferienheims
der Interflug wurden Rauchschwalben- und Hausrotschwanznester gefunden. Fur Rauch-
schwalben ist insbesondere das ehemalige NVA-Objekt em n hoch zu bewertender Standort.

Mit dem Abriss der vorhandenen Gebaude kommt es zum Verlust von Fledermausquartieren
Fur die vorgefundenen Sommer- und Winterquartiere kann durch Schaffung entsprechender
Alternativquartiere Ersatz geschaffen werden.

Dazu ist der Ausbau eines ehemaligen Wasserpumpenraumes im DUnenbereiche sudlich
des Interflug-Gebaudes vorgesehen. Dieses soil durch einen zusatzlichen Raum erweitert
und fledermausgerecht ausgebaut werden. Weiterhin sollen in der naheren Umgebung 5
Fledermauswinterkasten an Baumen angebracht werden. An den neu zu errichtenden Ge-
bauden sollen 5 — 10 Fledermauseinbausteine und 2 Fledermaus-Spaltenquartiere in den
Dachbereichen der Gebaude eingebaut werden.
Bei der Bepflanzung der Freiflachen sollen heimische Baum- und Straucharten, aber auch
fur nachtaktive Falter und andere lnsekten attraktive Pflanzenarten berOcksichtigt werden.

Fur die gebaudebewohnenden Vogelarten gehen mit dem Abriss der Gebaude Nichtmog-
lichkeiten verloren. Bei den neu entstehenden Gebauden sollen entsprechende Vorkehrun-
gen geschaffen werden. Auch der Bau eines separaten Schwalbenturmes ist moglich.
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FOr die Hausrotschwanzpaare sind an Baumen in der naheren Umgebung 9 Nistkasten in
der Nahe der Fledermauskasten anzubringen.
FOr die Zauneidechse wird innerhalb der GrOnflache mit der Zweckbestimmung „Parkanlage"
an einer entsprechend ausgelichteten SteIle in SOdhanglage eine Grube mit Asten und Ge-
rd! angelegt. Weitere Gerollhaufen werden in der GrOnanlage und im Randbereich des Wal-
des angelegt.

Die vorgesehenen Mallnahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt warden.

Gleichzeitig ist beim LUNG em n Antrag auf Erteilung einer Inaussichtstellung einer Befreiung
von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden nach § 42 Abs. 1 BnatSchG gestellt war-
den.

Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung ist seitens des LUNG in Aussicht gestellt wor-
den. (siehe Seite 8 der Abwagungsvorlage). Damit kann die Realisierung der Planung nicht
grundsatzlich an artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden scheitern.

Das LUNG hat mit Schreiben vom 17.12.2009 die Erteilung von Ausnahmen von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestanden bei Realisierung der vorgesehenen Minderungs- und
AusgleichsmafInahmen in Aussicht gestellt.

Damit kann die Realisierung der Planung nicht grundsatzlich an artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestanden scheitern.

Voraussetzung ist eine okologische Baubegleitung (Kontrolle unmittelbar vor Abbruch auf
Vorhandensein geschutzter Arten, erforderlichenfalls Einweisung der Abbruchfirma bzw.
Bergung von Einzeltieren) sowie die funktionsgerechte Realisierung der Kompensations-
ma13nahmen.

Die artenschutzrechtlichen Belange sind wie folgt im Bebauungsplan berucksichtigt warden:

- Festsetzungen der vorgesehenen Ausgleichsmaanahmen (Ersatzlebensstatten) im Teil B
(Text) des Bebauungsplans

- Festschreibung einer jahrlichen Funktionskontrolle der Ersatzlebensstatten bis 3 Jahre
nach Fertigstellung im Monitoring zum Umweltbericht

- Aufnahme der Zeitraume fur die Abbrucharbeiten als Hinweise in den Bebauungsplan
- Aufnahme der Hinweise des LUNG zu vorgezogenen MafInahmen in die Begrundung zum

Bebauungsplan

Sturmflutschutz
Das Staun Stralsund hat darauf hingewiesen, dass das Plangebiet aufgrund seiner naturli-
chen Hahen Bestandteil des historisch gewachsenen Hochwasserschutzsystems fur die
Ortslage Prerow ist. Aus diesem Grunde darf das Gelandeniveau nicht auf em Ma( unter
3,50 m Ober HN vermindert werden.

Urn den Belangen des Hochwasserschutzes im Bebauungsplan Rechnung zu tragen ist auf
der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB festgesetzt warden, dass in den
Baugebieten Gelandeabtrag auf em n Niveau unterhalb von 3,50 m HN unzulassig ist.

forstwirtschaftliche Belange
In Anbetracht der Tatsache, dass ohne Unterschreitung des 30 m Abstands zum Wald eine
sinnvolle bauliche Nutzung des Gelandes nicht gegeben und der stadtebauliche Missstand
langfristig nicht beseitigt werden konnte, hat die zustandige Forstbehorde der Unterschrei-
tung des 30 m Waldabstands im Verfahren zugestimmt (Stellungnahme vom 13.11.2009).
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Die Unterschreitung des Waldabstands ist an bestimmte Bedingungen geknOpft, die im Be-
bauungsplan berucksichtigt wurden:

1. Festsetzung der privaten Grunflache „Parkanlage" nur bis zur Verlangerung der Flur
stOcksgrenze zwischen 8/39 und 8/38

2. Beibehaltung der Festsetzung der privaten GrOnflache „Parkanlage" auf dem Flur-
stuck 8/39; damit wird em n Antrag auf Nutzungsartenanderung, Waldumwandlung in
einen Park fOr diesen Tell des FlurstOcks 8/39 nachfolgend erforderlich

3. Festsetzung der bisher im Nord-Westen des FlurstOcks 8/38 festgesetzten GrOnfla-
che „Parkanlage" als Wohnbauflache (WR) bis zur FlurstOcksgrenze

4. Erganzung der textlichen Festsetzung unter Punkt 2.2 dahingehend, dass die Nut-
zungsarten innerhalb der mit dem Buchstaben A (in einer Raute) bezeichneten
GrundstOcksflache des sonstigen Sondergebietes „Hotel" nur bis zu einem Abstand
von 3 Metern zum DOnenfug oder vorhandenem Baumbestand zulassig sind.

5. Sicherung der Forderung, dass innerhalb der mit dem Buchstaben A (in einer Raute)
bezeichneten GrundstOcksflachen des SO Hotel, Terrassen nur als ebenerdige, nicht
Oberdachte Terrassen zulassig sind.

zu 1.
Der Bebauungsplan ist entsprechend korrigiert worden. Die festgesetzte GrOnflache „Park"
endet im Osten auf Hohe der Verlangerung der Flurstlicksgrenze zwischen 8/39 und 8/38.

zu 2.
Die Festsetzung der ostlich an das SO „Hotel" angrenzenden privaten GrOnflache „Park"
(FlurstOck 8/39) ist beibehalten worden. Der Antrag auf Nutzungsartenanderung, Waldum-
wandlung ist seitens des Vorhabentragers/GrundstOckseigentOmers bei der Forstbehorde
gestellt worden.

zu 3.
Der Hinweis wurde im Bebauungsplan berucksichtigt. Die im Nordwesten des FlurstOcks
8/38 gelegene Flache wurde als reines Wohngebiet (WR) festgesetzt.

zu 4.
Die Festsetzung Nr. 2.2 (nunmehr 3.2) ist dahingehend erganzt worden, dass bei Nutzungen
innerhalb der mit dem Buchstaben A (in einer Raute) bezeichneten GrundstOcksflachen des
SO Hotel em n Abstand von 3 m zum DOnenfull bzw. vorhandenen Baumbestand nicht zu un-
terschreiten ist.

zu 5.
Die Forderung wurde im Bebauungsplan durch Erganzung der Festsetzung Nr. 3.2 berOck-
sichtigt und wird entsprechend beibehalten.

Belange des Naturschutzes und der Landschaftsnfleqe
Von Seiten der unteren Naturschutzbehorde wird gefordert, im Bebauungsplan Festsetzun-
gen zu treffen, sowohl fOr den Ausgleich der erforderlichen Waldumwandlung als auch fur die
Eingriffe durch Nutzung und Mehrversiegelung. Weiterhin sind Festsetzungen zum Arten-
schutz zu treffen.

Die Hinweise der unteren Naturschutzbehorde sind im Rahmen der Planung berucksichtigt
worden. Die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung ist in Abstimmung mit der UNB sowie der
ForstbehOrde erarbeitet worden. FOr die Waldumwandlung sind Aufforstungsflachen vorge-
sehen. Die kw den Artenschutz erforderlichen ErsatzmafInahmen sind im Bebauungsplan
festgesetzt worden. Gleiches gilt fur Magnahmen durch die unmittelbare Beeintrachtigung
von Biotoptypen durch die Planung.

Seite - 32 -



Gemeinde Ostseebad Prerow • Bebauungsplan Nr.45 „BernsteinwegNillenstrafle" • Begrundung

Eine Bestandsaufnahme der betroffenen Biotoptypen ist im Rahmen der Eingriffs- Aus-
gleichsbilanzierung durchgefuhrt worden. Das Kompensationsdefizit wird durch Einzahlung
von Mitteln auf das MaRnahmenkonto des Landkreises Nordvorpommern ausgeglichen. In-
sofern ist die Bereitstellung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit nicht erforderlich.
Die Sicherung erfolgt durch stadtebaulichen Vertrag zwischen Gemeinde, Landkreis und
Vorhabentrager nach § 11 BauGB.

Die untere Naturschutzbehorde hat mit Schreiben vom 18.08.2009 eine Erlaubnis zum Bau-
en im Landschaftsschutzgebiet Boddenlandschaft erteilt. Damit steht hoherrangiges Recht,
hier die Schutzgebietsverordnung des LSG Boddenlandschaft, der Bebauungsplansatzung
nicht mehr entgegen.

Reqenwasserableitunq
Die untere Wasserbehorde hat auf einen ordnungsgemaflen Umgang mit dem anfallenden
Niederschlagswasser hingewiesen.
Das Niederschlagswasser soli jeweils ortlich versickert werden. Im WR kommt eine Versicke-
rung auf dem Baugrundstuck in Betracht. Die Oberbaubare Flache ist im Verhaltnis zur
Grundstucksflache sehr eingeschrankt. Das Niederschlagswasser kann auf der nicht Uber-
baubaren Grundstucksflache ortlich versickert werden.

Nach den bisher vorliegenden technischen Berechnungen fur das geplante Hotel ist kir die
Dimensionierung der Versickerungsanlagen von einem abzufahrenden Niederschlagsvolu-
men von 160 I/s auszugehen. Fur das dargestellte SO Hotel ist eine Versickerung des anfal-
lenden Niederschlagswassers innerhalb des Baugebietes, aufgrund der geringen Bauge-
bietsgrOfle, nicht moglich. Hier ist eine ortliche Versickerung innerhalb der nOrdlich angren-
zenden Grunflache „Park" vorgesehen. Nach der vorliegenden baugrundtechnischen Stel-
lungnahme vom August 2008 stehen ortlich sandige Horizonte an, die bei mittleren
Durchlassigkeiten (kf lx 10-4 m/s) insgesamt als ausreichend versickerungsfahig einzustu-
fen sind. Eine Regenwasserversickerung gernail DWA -A138 ist daher moglich. In der textli-
chen Festsetzung Nr. 5.1 wird die Zulassigkeit einer Regenwasserversickerung innerhalb der
angrenzenden Grunflache Park erganzt.

Loschwasserversoroung
Eine Messung der zur Verfugung stehenden Wassermenge aus dem Trinkwassernetz am
Hydranten Bersteinweg/Ecke Villenstrage schrag vor Haus Nr. 4 hat ergeben, dass eine ma-
ximale Wassermenge von 51 m3/h entnommen werden kann. Das reicht fur eine Laschwas-
serversorgung des geplanten Hotels (gefordert: 96m3/h) nicht aus. Aus diesem Grunde mus-
sen weitere Loschwasserquellen aktiviert werden. Das DVGW Arbeitsblatt W 405 „Bereitstel-
lung von Loschwasser durch die offentliche Trinkwasserversorgung" sieht in diesen Fallen
folgende Deckungsmoglichkeiten vor:

- Entnahme aus Loschwasserteichen oder —brunnen
- Entnahme aus Loschwasserbehaltern
- Entnahme aus Zierteichen oder Schwimmbecken
- Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen

Nach Rucksprache mit der ortlichen Feuerwehr kommen folgende Moglichkeiten in Betracht:

1. Entnahme aus dem geplanten Schwimmbecken
Eine Entnahme aus dem geplanten Schwimmbecken ist grundsatzlich moglich. Eine solche
Losung ist bereits bei der Ostsee Barmer Klinik realisiert worden. Hierzu muss em n Saugstut-
zen auflen, unmittelbar am Gebaude angebracht werden. Der Saugstutzen muss durch die
Feuerwehr anfahrbar sein.
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2. Entnahme aus dem Prerow Strom
Auch eine Entnahme aus dem Prerow Strom kommt grundsatzlich in Betracht. Ein in Rich-
tung Prerow Strom fuhrender Weg konnte durch die Loschfahrzeuge genutzt werden. Es
miisste gepraft werden, ob zusatzliche technische Einrichtungen notwendig sind (Schwim-
mer, Saugstutzen).

Da einer Entnahme der Fehlmenge aus dem geplanten Schwimmbecken des Hotels seitens
der zustandigen Behorde nicht zugestimmt wird, kommt nur die Entnahme aus dem Prerow-
Strom in Betracht. Gernall Bescheid des Staatlichen Anntes für Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern vom 27.09.2010 kann die Loschwasserentnahme unter Bezug auf § 8 Abs. 2
WHG als erlaubnisfrei bewertet werden. Auflerdem ist die Errichtung von baulichen Anlagen
zur Loschwasserentnahme mit den Belangen des Sturmflutschutzes vereinbar. Damit sind
die rechtlichen Voraussetzungen fur eine ausreichende Loschwasserversorgung des Plan-
gebietes gegeben.

Zu- und Abganqsverkehr des Hotels
Das Bauordnungsamt hat auf einen ordnungsgemaflen Zu- und Abgangsverkehr zum und
vom Hotel hingewiesen. Im Hinblick auf die Zu- und Abgangsverkehr fOr das Hotel ist folgen-
de Regelung vorgesehen. Hotelgaste sowie Lieferverkehr (Kleintransporter) nutzen die Ein-
fahrt in die Tiefgarage. Busse nutzen die nordlich angrenzende, zeitweilig als Parkplatz ge-
nutzte, gemeindeeigene Flache fur das Ein- und Aussteigen der Hotelgaste sowie fur das
Be- und Entladen des Gepacks. Der Transport des Gepacks erfolgt durch den Hotelservice
Ober einen Weg in der geplanten GrOnflache Park. Auch der Zugang fur die Hotelgaste er-
folgt Ober die geplante GrOnf'ache. Damit wird der Verkehr auf dem Bernsteinweg nicht
durch haltende Fahrzeuge behindert.

Belanqe der Raumordnunq
Das Amt fOr Raumordnung und Landesplanung Vorpommern hat folgende Hinweise zur Pla-
nung vorgebracht:
- Anpassung der geplanten Gebaudehahen an die pragenden Baumhohen
- Klarung des Sachverhaltes mit der UNB, ob die vorhandene Dune em n geschutztes Geotop

ist und sie Oberbaut werden darf.

Die festgesetzte Firsthohe fur das SO „Hotel" ist urn 2 m auf nunmehr 20 m Ober HN verrin-
gert worden. Die im Jahre 2003 eingemessenen Waldbaume weisen Wuchshohen zwischen
17,0 m und 22,0 m Ober Gelande auf. Zuzuglich der jeweils vorhandenen Gelandehohen
ergeben sich WuchshOhen zwischen 18,92 m und 24,51 m Ober HN. Die durchschnittliche
Hohe aller gemessenen Baurne betragt 20,33 m Ober HN. Damit liegt die zukOnftige First-
hohe auf Fine der durchschnittlichen BaumhOhen und ca. 4,50 m unterhalb des hochsten
gemessenen Baumes.

Die vorhandenen geschutzten DOnenbereiche sind nicht mehr fur eine Bebauung vorgese-
hen. Sie sind als GrOnflachen bzw. Flachen fur Maanahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Bebauungsplan festgesetzt worden.

Verfahrensfraqen
Seitens des Fachgebietes Planung des Landkreises Nordvorpommern wird empfohlen, das
zweistufige Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 und 2 BauGB durchzufuhren. Die
bestehenden DOnen im sudlichen Geltungsbereich stellen eine klare Abgrenzung zum an-
grenzenden Siedlungsbereich dar. Die Anwendbarkeit des § 13a BauGB ist daher nicht ge-
geben.

Den Hinweisen des Fachgebietes Planung wird gefolgt. Das Verfahren wird als Regelverfah-
ren weitergefuhrt. Hierbei werden die bisherigen Verfahrensschritte als fruhzeitige Unterrich-
tung im Sinne der §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB verstanden.
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6 FLACHENBILANZ

Auf der Grundlaae vorlieaender Planuna eraibt sich folaende Flachenbilanz:
Gebiet Flachengrofte

in m2
Anteil an Gesamt-

flache
in %

SO "Hotel" 5.704 21,6
WR 2.081 7,9
Wald 11.118 42,0
GrOnflache „Park" 5.418 20,5
Flache fur Maanahmen 2.109 8,0

Geltungsbereich gesamt 26.430 100

7 SICHERUNG DER PLANDURCHFOHRUNG

7.1 Bodenordnende MaRnahmen

Fur die Durchfuhrung der geplanten Vorhaben 1st der Verkauf der gemeindeeigenen Flurst0-
cke 8/38 und 8/39 erforderlich.

7.2 Vertrage, Kosten und Finanzierung

Zwischen der Gemeinde Ostseebad Prerow und dem Vorhabentrager wird em n stadtebauli-
cher Vertrag geschlossen, in dem u.a. die Erschlieflung sowie die Obernahme von Kosten
u.a. fur Ausgleichspflanzungen geregelt wird.

Die abwasserseitige Erschlieflung des SO Hotel 1st in Abstimmung mit dem Abwasser-
zweckverband Darfl zu planen und herzustellen. Der Abschluss einer gesonderten Erschlie-
flungsvereinbarung bildet hierfur den notwendigen rechtlichen Rahmen.

8 DURCHFOHRUNGSRELEVANTE HINWEISE

Altlasten
Altlasten sind derzeitig im Plangebiet nicht bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen fur
bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie abartiger Geruch, anormale Farbung,
Austritt von verunreinigten FlOssigkeiten, Ausgasungen oder Reste alter Ablagerungen
(Hausmull, gewerbliche Abfalle etc.) angetroffen, 1st der Grundstucksbesitzer als Abfallbesit-
zer zur ordnungsgemagen Entsorgung des belasteten Bodenaushubes nach § 11 Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG9 vom 27.09.1994 (BGBI. I S. 2705), zuletzt gean-
dert durch Artikel 3 des Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 12.09.1996
(BGBI. I S. 1354) verpflichtet. Er unterliegt der Anzeigepflicht nach § 42 KrW-/AbfG.

Vorschriften zum Schutz des Wassers
Zum Schutz des Wassers und der Gewasser 1st der Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen (Heizoll) gemall § 20 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in Verbindung mit §§ 19g bis 191 des Wasserhaushaltsgesetzes der unteren
Wasserbehorde des Landkreises Nordvorpommern anzuzeigen.

Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaanahmen evt. aufgefundene Leitungssysteme
(z. B. Regenentwasserung des Altbestandes) sind ordnungsgemall aufzunehmen,
umzuverlegen bzw. anzubinden.
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Evt. notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der durchzufUhrenden Baumafl-
nahmen stellen eine Gewasserbenutzung im Sinne des § 3 Abs. 2 Punkt 1 Wasserhaus-
haltsgesetzt dar und bedUrfen ebenfalls einer Erlaubnis gemall § 8 LWaG, die durch die un-
tere Wasserbehorde des Land kreises Nordvorpommern zu erstellen ist.

Sol!ten im Zusammenhang mit den Abrissarbeiten wassergefahrdende Stoffe auftreten, ist
die untere Wasserbehorde zu informieren.

Kampfmittel
Es konnen jederzeit Kampfmittelfunde auftreten. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten
mit entsprechender Vorsicht durchzufUhren. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdach-
tige Gegenstande oder Munition aufgefunden werden, ist aus SicherheitsgrOnden die Arbeit
an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitions-
bergungsdienst zu benachrichtigen. Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die ortliche Ord-
nungsbehorde hinzuzuziehen.

Bodendenkm ale
Es kOnnen unvermutet Bodendenkmale auftreten. Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Tel-
le von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung em n offentliches
Interesse besteht, hat dies unverzOglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht fOr den ,Entde-
cker, den Leiter der Arbeiten, den GrundeigentOmer, zufallige Zeugen, die den Wed des Ge-
genstandes erkennen. Die Anzeige hat gegenOber der unteren Denkmalschutzbehorde zu
erfolgen. Der Fund und die Fundstelle sind in unverandertem Zustand zu erhalten.
Die Verpflichtung erlischt fOrif VVerktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige
spatestens nach einer Woche.
Die untere Denkmalschutzbehorde kann im Benehmen mit dem zustandigen Landesamt die
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die
Bergung des Denkmals dies erfordert.

Der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehorde bedarf, wer:
a) Denkmale beseitigen, verandern, an einen anderen Ort verbringen oder die bishe-

rige
Nutzung andern will

b) in der Umgebung von Denkmalen Mailnahmen durchfOhren will, wenn hierdurch
das
Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeintrachtigt wird

Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ersetzt die Baugenehmigung die Genehmigung der
unteren Denkmalschutzbehorde.

Baugrundbohrungen

Sofern im Zuge der Baugrunderschlieflung bzw. der Bebauung Bohrungen niedergebracht
werden, sind die ausfOhrenden Firmen gegenuber dem Landesamt fur Umwelt, Naturschutz
und Geologie entsprechend den §§ 4 und 5 des Lagerstattengesetzes vom 14.12.1934
(RGBI. I S. 1223) in der im Bundesgesetzblatt Tell Ill Gliederungsnummer 750-1, veroffent-
lichten bereinigten Fassung, geandert durch Gesetz vom 02.03.1974, BGBI. I S. 469, melde-
pflichtig.
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